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Gesetz
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes des 

 Landes Nordrhein-Westfalen und des Fraktions-
gesetzes zur Erhöhung der Transparenz und 

 Sicherheit im Landtag
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen und des Fraktions-
gesetzes zur Erhöhung der Transparenz und 

Sicherheit im Landtag

Vom 23. Februar 2022

Artikel 1
Änderung des Abgeordnetengesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfa-
len vom 5. April 2005 (GV. NRW. S.  252), das zuletzt 
durch Artikel  1 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV. 
NRW. S. 358) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird die Angabe „9.330,22“ durch 
die Angabe „9.602,66“ ersetzt. 

  bb)  In Satz 2 werden die Angabe „2.290,29“ durch 
die Angabe „2.453,42“ und die Wörter „des 
Landtags Nordrhein-Westfalen und des Land-
tags Brandenburg“ durch die Wörter „der 
Landtage von Nordrhein-Westfalen, Branden-
burg und Baden-Württemberg“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 wird nach den Wörtern „Stellvertreter 
und Stellvertreterinnen erhalten zusätzliche“ das 
Wort „monatliche“ eingefügt.

2.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird das Wort „seiner“ durch das 
Wort „der“ ersetzt.

  bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

    „Der Aufwand für Tätigkeiten von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die nicht der Unter-
stützung bei der Erledigung der parlamentari-
schen Arbeit dienen und deshalb nicht in der 
Arbeitszeit ausgeübt werden dürfen, ist nicht 
erstattungsfähig.“

  cc)  Der neue Satz 7 wird wie folgt gefasst:

    „Werden gesetzliche Fördermittel, wie z. B. nach 
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch – Arbeits-
förderung, dem Soldatenversorgungsgesetz, 
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch in der je-
weils geltenden Fassung, in Anspruch genom-
men, so ist die Fördermaßnahme unter Beteili-
gung der Landtagsverwaltung abzurechnen.“

 b)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Spätestens einen Monat nach Beginn eines 
Beschäftigungsverhältnisses ist dem Landtag ein 
Führungszeugnis der oder des zu Beschäftigenden 
vorzulegen. Der Inhalt des Führungszeugnisses 
richtet sich nach § 32 Absatz 1 und Absatz 2, §§ 33 
und 34 Bundeszentralregistergesetz.   Enthält das 
Führungszeugnis einen Eintrag wegen einer vor-
sätzlichen Straftat oder wird das Führungszeugnis 
nicht innerhalb eines Monats vorgelegt, endet der 
Anspruch auf Aufwendungsersatz nach Absatz  3 
zwei Monate nach Beginn des Beschäftigungsver-
hältnisses. Auf Antrag des Mitglieds des Landtags 
kann der Aufwendungsersatz trotz eines Eintrags 
gezahlt werden, wenn eine Gefährdung parlamen-
tarischer Rechtsgüter im konkreten Einzelfall nach 
Abwägung aller Umstände nicht zu befürchten ist. 

Die Entscheidung trifft die Präsidentin bzw. der 
Präsident im Benehmen mit dem Präsidium; dies 
gilt entsprechend für Widerruf und Rücknahme 
der Entscheidung. Soweit tatsächliche Umstände 
vorliegen, aufgrund derer eine Gefährdung parla-
mentarischer Rechtsgüter zu befürchten ist, kann 
der Zugang zu Einrichtungen des Landtags, insbe-
sondere zu den Gebäuden und IT-Systemen, ganz 
oder teilweise versagt werden. Das Mitglied des 
Landtags ist zuvor anzuhören; es hat die notwen-
digen Auskünfte zu erteilen. Zugangsrechte kön-
nen auch versagt werden, wenn kein Führungs-
zeugnis vorgelegt wird oder Auskünfte nicht erteilt 
werden.“

 c)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  5 und Satz  1 
wird wie folgt gefasst:

   „Der Landtag beschließt zu Beginn einer Wahlpe-
riode für deren Dauer die Anpassung der Mitarbei-
terpauschale nach Absatz  3 in Anlehnung an die 
Tarifentwicklung für die Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen.“

 d)  Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Ab-
sätze 6 und 7.

3.  In § 13 Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender Satz ein-
gefügt:

  „Für die Versorgungsempfänger und Versorgungsemp-
fängerinnen richtet sich die Kostendämpfungspau-
schale grundsätzlich nach der dritthöchsten Stufe, es 
sei denn, sie erhalten für die Zeit der Wahrnehmung 
der Ämter des Präsidiums eine erhöhte Versorgung.“

4.  In §  15 Absatz  2 Nummer  1 wird das Wort „viertel-
jährlichen“ gestrichen.

5.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 4 wird nach dem Komma das Wort 
„oder“ angefügt.

  bb)  Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 ein-
gefügt:

   „5.  ein Mitglied des Landtags Regeln der Mit-
arbeiterbeschäftigung nach §  6 Absatz  3 
verletzt hat,“

  cc)  In Satz  2 wird das Wort „Dabei“ durch die 
Wörter „Bei einem Fall nach Satz 1 Nummer 1 
bis 4“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Das Wort „oder“ wird durch ein Komma er-
setzt. 

  bb)  Nach dem Wort „Mandats“ werden die Wörter 
„oder ein Verstoß gegen die Regeln der Mitar-
beiterbeschäftigung“ eingefügt.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „verletzt“ die 
Wörter „oder gegen die Regeln zur Mitarbei-
terbeschäftigung verstoßen“ eingefügt.

  bb)  In Satz 3 werden nach dem Wort „Abgeordne-
tenbezüge“ die Wörter „nach §  5 Absatz  1 
Satz 1“ eingefügt.

 d)  In Absatz  5 Satz  1 wird das Wort „gegen“ durch 
das Wort „durch“ ersetzt.

 e)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Die Feststellung, dass eine Pfl ichtverletzung 
oder ein Verstoß im Sinne des Absatzes 1 vor-
liegt, wird unbeschadet weiterer Sanktionen 
als Drucksache veröffentlicht.“

  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „, ein Verstoß ge-
gen Verbote, eine unzulässige Zuwendung oder 
eine Gefährdung der unabhängigen Ausübung 
des Mandates“ durch die Wörter „oder ein Ver-
stoß im Sinne des Absatzes 1“ ersetzt.
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Artikel 2
Änderung des Fraktionsgesetzes

 Das Fraktionsgesetz vom 18. Dezember 2001 (GV. NRW. 
S. 866), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. 
Mai 2020 (GV.NRW. S.  358) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

 1.  § 3 wird wie folgt geändert:

  a)  Nach Absatz  3 werden folgende Absätze  4 und 5 
eingefügt:

   „(4) Spätestens einen Monat nach Beginn eines 
Beschäftigungsverhältnisses ist dem Landtag ein 
Führungszeugnis der oder des zu Beschäftigenden 
vorzulegen. Der Inhalt des Führungszeugnisses 
richtet sich nach § 32 Absatz 1 und Absatz 2, §§ 33 
und 34 Bundeszentralregistergesetz. Enthält das 
Führungszeugnis einen Eintrag wegen einer vor-
sätzlichen Straftat, kann der Landtag den Zugang 
zu Einrichtungen des Landtags, insbesondere zu 
den Gebäuden und IT-Systemen, für diese Person 
beschränken oder ausschließen, soweit dies zum 
Schutz parlamentarischer Rechtsgüter erforderlich 
ist. Dies gilt auch, soweit der Landtag auf andere 
Weise Kenntnis von Umständen erlangt, aufgrund 
derer eine Beeinträchtigung parlamentarischer 
Rechtsgüter zu befürchten ist. Die Fraktion ist zu-
vor anzuhören; sie hat die notwendigen Auskünfte 
zu erteilen. Zugangsrechte können auch be-
schränkt oder ausgeschlossen werden, wenn kein 
Führungszeugnis vorgelegt wird oder Auskünfte 
nicht erteilt werden.

   (5) Absatz  4 gilt für am 1. Juni 2022 bestehende 
Beschäftigungsverhältnisse entsprechend. Das 
Führungszeugnis ist innerhalb von vier Monaten 
vorzulegen.“

 b)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.

2.  Folgender § 13 wird angefügt:

 „§ 13
  Datenverarbeitung zum Zweck der 

 Öffentlichkeitsarbeit

  Die Fraktionen dürfen personenbezogene Daten zum 
Zweck der Öffentlichkeitsarbeit gemäß §  1 Absatz  4 
verarbeiten, soweit dies erforderlich ist und überwie-
gende schutzwürdige Interessen der betroffenen Per-
sonen nicht entgegenstehen. Die Fraktionen sehen an-
gemessene und spezifi sche Maßnahmen zur Wahrung 
der Interessen der betroffenen Person gemäß §  15 
des  Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) in der jeweils gelten-
den Fassung vor. Die personenbezogenen Daten dür-
fen nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen 
nach außen offengelegt werden. Dies gilt nicht, soweit 
die Fraktionen die nach Satz  1 erhobenen personen-
bezogenen Daten zum Zweck der Öffentlichkeitsar-
beit an den Präsidenten oder die Präsidentin des 
Landtags weitergeben.“

Artikel 3
Inkrafttreten

 Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 23. Februar 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Finanzen

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2022 S. 230
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Gesetz 
zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

und des Landesbeamtengesetzes im 
 Zusammenhang mit einer weiteren 

 Verselbstständigung des Verfassungsgerichtshofs 
für das Land Nordrhein-Westfalen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

und des Landesbeamtengesetzes im 
Zusammenhang mit einer weiteren 

Verselbstständigung des Verfassungsgerichtshofs 
für das Land Nordrhein-Westfalen

Vom 23. Februar 2022

1103

Artikel 1
Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes

Das Verfassungsgerichtshofgesetz vom 14. Dezember 
1989 (GV. NRW. S.  708, ber. 1993  S.  588), das zuletzt 
durch Artikel  1 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. 
NRW. S. 330) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach der Angabe zu §  16 werden die folgenden 
Angaben eingefügt:

  „§ 16a  (Akteneinsicht)

  § 16b  (Archivierung)

  § 16c  (Personenbezogene Daten)“.

 b)  Die Angabe „Fünfter Teil Schlussvorschriften“ 
wird durch die folgenden Angaben ersetzt:

  „Fünfter Teil

  Verzögerungsbeschwerde

  § 63a  (Entschädigung bei unangemessener Ver-
fahrensdauer)

  § 63b  (Zulässigkeit der Verzögerungsbeschwerde, 
Verzögerungsrüge)

  § 63c  (Entscheidung über die Verzögerungsbe-
schwerde)

  § 63d  (Stellungnahme und Entscheidung)

  § 63e  (Geltungsdauer)

  Sechster Teil

  Schlussvorschriften“.

2.  Dem § 7 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

  „(3) Nach Beginn der mündlichen Verhandlung oder, 
falls eine solche nicht stattfi ndet, der Beratung kön-
nen weitere Richter nicht hinzutreten. Wird der Ver-
fassungsgerichtshof beschlussunfähig, muss die 
mündliche Verhandlung oder Beratung nach seiner 
Ergänzung neu begonnen werden.“ 

3.  § 9 wird wie folgt geändert: 

 a)  In § 9 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „25 Pro-
zent“ durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt.

 b)  Es wird folgender Absatz 1a eingefügt:

   Abweichend von Absatz  1 erhält der Präsident 
bis zum 31. Dezember 2024 eine monatliche Ent-
schädigung in Höhe von 50 Prozent der Abgeord-
netenbezüge nach dem Abgeordnetengesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 5. April 2005 
(GV. NRW. S.  252) in der jeweils geltenden Fas-
sung.“

4.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
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 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

5.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt: 

    „Fordert der Verfassungsgerichtshof Akten 
eines Ausgangsverfahrens an, werden ihm 
diese unmittelbar vorgelegt.“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

6.  Nach § 16 werden die folgenden §§ 16a bis 16c ein-
gefügt:

 „§ 16a
 (Akteneinsicht)

  (1) Die Beteiligten haben während des Verfahrens 
das Recht auf Akteneinsicht.

  (2) Betreffen außerhalb des Verfahrens gestellte An-
träge auf Akteneinsicht personenbezogene Daten, 
gelten die allgemeinen datenschutzrechtlichen Vor-
schriften, soweit dieses Gesetz keine abweichende 
Regelung trifft. Öffentlichen Stellen kann Aktenein-
sicht gewährt werden, soweit dies für Zwecke der 
Rechtspfl ege erforderlich ist oder die in § 9 Absatz 2 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244, ber. S.  278 und 
S.  404) genannten Voraussetzungen vorliegen oder 
soweit dies zur Durchführung wissenschaftlicher 
Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche In-
teresse an der Durchführung des Forschungsvorha-
bens das Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Zweckänderung erheblich überwiegt und 
der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand er-
reicht werden kann. Nichtöffentlichen Stellen ein-
schließlich den Beteiligten nach Abschluss des Ver-
fahrens kann Akteneinsicht gewährt werden, wenn 
sie ein berechtigtes Interesse darlegen und die da-
tenschutzrechtlichen Belange Dritter gewahrt blei-
ben. Einer Unterrichtung des Betroffenen von der 
Übermittlung seiner Daten bedarf es nicht. Akten-
einsicht kann auch gewährt werden, soweit der Be-
troffene eingewilligt hat.

  (3) In Entwürfe von Urteilen, Beschlüssen und Ver-
fügungen, Arbeiten zu ihrer Vorbereitung und Doku-
mente, die Abstimmungen betreffen, wird Aktenein-
sicht nicht gewährt.

 § 16b
 (Archivierung)

  Für die Einsicht in die Akten des Verfassungsge-
richtshofs, die beim Landesarchiv aufbewahrt wer-
den, gelten nach Ablauf von 30 Jahren seit Abschluss 
des Verfahrens die archivgesetzlichen Regelungen. 
Für Entwürfe von Urteilen, Beschlüssen und Verfü-
gungen, Arbeiten zu ihrer Vorbereitung, Dokumente, 
die Abstimmungen betreffen, und internen Schrift-
verkehr gilt dies nach Ablauf von 60 Jahren. Der 
Verfassungsgerichtshof behält für das abgegebene 
Schriftgut, das beim Landesarchiv aufbewahrt wird, 
zu gerichtsinternen und prozessualen Zwecken das 
jederzeitige und vorrangige Rückgriffsrecht. Zu die-
sem Zweck ist es ihm auf Anforderung umgehend zu 
übersenden.

§ 16c
(Personenbezogene Daten)

  Der Verfassungsgerichtshof darf in einem verfas-
sungsgerichtlichen Verfahren zu den Akten gelangte 
personenbezogene Daten für ein anderes verfas-
sungsgerichtliches Verfahren verarbeiten.“

7.  Dem § 59 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

  „(3) An der Entscheidung über die Ablehnung von 
Mitgliedern der Kammern wegen Besorgnis der Be-
fangenheit wirken die persönlichen Vertreter der Ab-
gelehnten mit.“

8.  Dem § 60 wird folgender Satz angefügt: 

  „Wird eine Verfassungsbeschwerde vor Beginn der 
mündlichen Verhandlung zurückgenommen oder für 
erledigt erklärt, entscheidet über die Einstellung des 
Verfahrens auch dann die Kammer, wenn der Verfas-
sungsgerichtshof in voller Besetzung mit der Verfas-
sungsbeschwerde befasst ist.“

9.  Nach § 63 wird folgender Fünfter Teil eingefügt:

 „Fünfter Teil

 Verzögerungsbeschwerde

 § 63a

 (Entschädigung bei unangemessener 
Verfahrensdauer)

  (1) Wer infolge unangemessener Dauer eines Verfah-
rens vor dem Verfassungsgerichtshof als Verfahrens-
beteiligter oder als Beteiligter in einem zur Herbei-
führung einer Entscheidung des Verfassungsge-
richtshofs ausgesetzten Verfahren einen Nachteil 
erleidet, wird angemessen entschädigt. Die Ange-
messenheit der Verfahrensdauer richtet sich nach 
den Umständen des Einzelfalles unter Berücksichti-
gung der Aufgaben und der Stellung des Verfas-
sungsgerichtshofs.

  (2) Ein Nachteil, der nicht Vermögensnachteil ist, 
wird vermutet, wenn ein Verfahren vor dem Verfas-
sungsgerichtshof unangemessen lange gedauert hat. 
Hierfür kann Entschädigung nur beansprucht wer-
den, soweit nicht nach den Umständen des Einzel-
falles Wiedergutmachung auf andere Weise, insbe-
sondere durch die Feststellung der Unangemessen-
heit der Verfahrensdauer, ausreichend ist. Die 
Entschädigung gemäß Satz 2 beträgt 1 200 Euro für 
jedes Jahr der Verzögerung. Ist der Betrag gemäß 
Satz 3 nach den Umständen des Einzelfalles unbil-
lig, kann der Verfassungsgerichtshof einen höheren 
oder niedrigeren Betrag festsetzen.

 § 63b

  (Zulässigkeit der Verzögerungsbeschwerde, 
 Verzögerungsrüge)

  (1) Über Entschädigung und Wiedergutmachung 
wird auf Grund einer Beschwerde zum Verfassungs-
gerichtshof entschieden (Verzögerungsbeschwerde). 
Die Verzögerungsbeschwerde ist nur zulässig, wenn 
der Beschwerdeführer beim Verfassungsgerichtshof 
die Dauer des Verfahrens gerügt hat (Verzögerungs-
rüge). Die Verzögerungsrüge ist schriftlich und un-
ter Darlegung der Umstände, die die Unangemes-
senheit der Verfahrensdauer begründen, einzulegen. 
Sie ist frühestens zwölf Monate nach Eingang des 
Verfahrens beim Verfassungsgerichtshof zulässig. 
Einer Bescheidung der Verzögerungsrüge bedarf es 
nicht.

  (2) Die Verzögerungsbeschwerde kann frühestens 
sechs Monate nach Erheben einer Verzögerungsrüge 
erhoben werden. Ist eine Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofes ergangen oder das Verfahren an-
derweitig erledigt worden, ist die Verzögerungsbe-
schwerde binnen drei Monaten zu erheben. Sie ist 
schriftlich einzulegen und gleichzeitig zu begrün-
den. Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die 
Verzögerungsbeschwerde ist der Anspruch nicht 
übertragbar.

 § 63c

 (Entscheidung über die Verzögerungsbeschwerde)

  (1) Über die Verzögerungsbeschwerde entscheidet 
die Beschwerdekammer, der drei Richter angehören, 
von denen mindestens einer Berufsrichter sein muss. 
Die regelmäßige Amtszeit beträgt zwei Jahre.

  (2) Für den Fall, dass der Berichterstatter des bean-
standeten Verfahrens Mitglied der Beschwerdekam-
mer ist, ist er von der Mitwirkung am Beschwerde-
verfahren ausgeschlossen.

  (3) Das Nähere über die Besetzung der Beschwerde-
kammer regelt die Geschäftsordnung.
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 § 63d
 (Stellungnahme und Entscheidung)

  (1) Der Berichterstatter des beanstandeten Verfah-
rens soll binnen einem Monat nach Eingang der Be-
gründung der Verzögerungsbeschwerde eine Stel-
lungnahme vorlegen.

  (2) Die Beschwerdekammer entscheidet ohne münd-
liche Verhandlung. Der Beschluss über die Verzöge-
rungsbeschwerde bedarf keiner Begründung.

  (3) Die Entscheidung ist unanfechtbar.

 § 63e
 (Geltungsdauer)

  Die §§  63a bis 63d gelten auch für Verfahren, die 
am 5. März 2022 bereits anhängig waren, sowie für 
abgeschlossene Verfahren, deren Dauer an diesem 
Datum Gegenstand einer Beschwerde beim Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte ist oder 
noch werden kann. Für abgeschlossene Verfahren 
nach Satz 1 gilt § 63b Absatz 1 Satz 2 bis 5 nicht; 
§ 63b Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Ver-
zögerungsbeschwerde sofort erhoben werden kann 
und spätestens am 5. Juni 2022 erhoben werden 
muss.“

10.  Der bisherige Fünfte Teil wird Sechster Teil und das 
Wort „Schlußvorschriften“ wird durch das Wort 
„Schlussvorschriften“ ersetzt.

2030
Artikel 2

Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1367) und Arti-
kel  5 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. 
S. 1346) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 106 folgende Angabe eingefügt: 

  „§  106a Beamtinnen und Beamte des Verfassungsge-
richtshofs“.

2.  Nach § 106 wird folgender § 106a eingefügt:

 „§ 106a
 Beamtinnen und Beamte des Verfassungsgerichtshofs

  Die Beamtinnen und Beamten des Verfassungsge-
richtshofs sind Beamtinnen und Beamte des Landes. 
Für sie gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit 
darin nichts anderes bestimmt ist. Die Ernennung, 
Entlassung und Zurruhesetzung der Beamtinnen und 
Beamten des Verfassungsgerichtshofs werden durch 
die Präsidentin oder den Präsidenten des Verfas-
sungsgerichtshofs vorgenommen. Oberste Dienstbe-
hörde und dienstvorgesetzte Stelle der Beamtinnen 
und Beamten des Verfassungsgerichtshofs ist die 
Präsidentin oder der Präsident des Verfassungsge-
richtshofs.“

Artikel 3
Übergangsregelung

Die Entschädigung der Präsidentin oder des Präsidenten 
des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-
Westfalen, die oder der am 5. März 2022 im Amt ist, be-
stimmt sich bis zum Ende des Monats, in den dieser Zeit-
punkt fällt, nach §  9 Absatz  1 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes in der bis zum 5. März 2022 geltenden 
Fassung.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Februar 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Finanzen

Herbert  R e u l

Der Minister der Justiz

Peter B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2022 S. 231
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Gesetz
über die Voraussetzungen und das Verfahren 
von Sicherheitsüberprüfungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen und den Schutz von 

Verschlusssachen (Sicherheitsüberprüfungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen – SÜG NRW)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über die Voraussetzungen und das Verfahren 
von Sicherheitsüberprüfungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen und den Schutz von V

erschlusssachen (Sicherheitsüberprüfungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen – SÜG NRW)

Vom 23. Februar 2022

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen und das 
Verfahren zur Überprüfung einer Person, die von der zu-
ständigen Stelle mit einer sicherheitsempfi ndlichen Tä-
tigkeit betraut werden soll (Sicherheitsüberprüfung) 
oder bereits betraut worden ist (Wiederholungsüberprü-
fung) sowie den Schutz von Verschlusssachen.

(2) Zweck der Sicherheitsüberprüfung und der Wieder-
holungsprüfung ist es,

1.  im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftige 
Angelegenheiten dadurch zu schützen, dass der Zu-
gang von Personen verhindert wird, bei denen ein Si-
cherheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden kann 
(personeller Geheimschutz),

2.  die Beschäftigung von Personen an sicherheitsemp-
fi ndlichen Stellen von lebens- oder verteidigungs-
wichtigen Einrichtungen zu verhindern, bei denen ein 
Sicherheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden kann 
(vorbeugender personeller Sabotageschutz).

(3) Dieses Gesetz gilt für Behörden, Gerichte und sons-
tige öffentliche Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen, 
der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der diesen 
zugehörigen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts. Dieses Gesetz gilt außerdem für die politischen 
Parteien nach Artikel 21 des Grundgesetzes sowie deren 
Stiftungen, soweit sie ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen 
haben oder es sich um auf Nordrhein-Westfalen be-
schränkte Untergliederungen von Parteien handelt.
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(4) Für nichtöffentliche Stellen gilt dieses Gesetz nach 
Maßgabe des Fünften Abschnitts.

(5) Dieses Gesetz gilt nicht

1.  für die Mitglieder des Landtags und der Landesregie-
rung,

2.  für Richterinnen und Richter, soweit sie Aufgaben der 
Rechtsprechung wahrnehmen,

3.  für ausländische Staatsangehörige, die in der Bundes-
republik Deutschland im Interesse zwischenstaatli-
cher Einrichtungen und Stellen eine sicherheitsemp-
fi ndliche Tätigkeit nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 aus-
üben sollen,

4.  in sonstigen gesetzlich geregelten Fällen.

§ 2
Sicherheitsempfi ndliche Tätigkeiten und 

 sicherheitsempfi ndliche Stellen

(1) Eine sicherheitsempfi ndliche Tätigkeit übt aus, wer

1.  Zugang zu Verschlusssachen hat oder ihn sich ver-
schaffen kann, die STRENG GEHEIM, GEHEIM oder 
VS-VERTRAULICH eingestuft sind,

2.  Zugang zu entsprechenden Verschlusssachen auslän-
discher Stellen sowie über- und zwischenstaatlicher 
Stellen hat oder ihn sich verschaffen kann, wenn eine 
Verpfl ichtung besteht, nur sicherheitsüberprüfte Per-
sonen hierzu zuzulassen,

3.  in dem Teil einer Behörde oder sonstigen öffentlichen 
Stelle im Lande tätig ist, der aufgrund des Umfanges 
und der Bedeutung dort anfallender Verschlusssachen 
von der jeweils zuständigen obersten Landesbehörde 
oder obersten Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit 
dem für Inneres zuständigen Ministerium zum Sicher-
heitsbereich mit dem Erfordernis einer Sicherheits-
überprüfung nach §§  10, 11 oder 12 erklärt worden 
ist, 

4.  nach anderen Vorschriften einer Sicherheitsüberprü-
fung unterliegt, soweit auf dieses Gesetz verwiesen 
wird, oder

5.  an einer sicherheitsempfi ndlichen Stelle einer lebens- 
oder verteidigungswichtigen Einrichtung beschäftigt 
ist.

(2) Lebenswichtig sind solche Einrichtungen,

1.  die für das Funktionieren des Gemeinwesens unver-
zichtbar sind, oder 

2.  deren Beeinträchtigung aufgrund ihrer kurzfristig 
nicht ersetzbaren Produktion oder Dienstleistung die 
Versorgung großer Teile der Bevölkerung gefährden 
kann, oder

3.  deren Beeinträchtigung sich aufgrund der ihnen an-
haftenden betrieblichen Eigengefahr in besonderem 
Maße für große Teile der Bevölkerung gesundheits- 
oder lebensgefährdend auswirken kann.

(3) Verteidigungswichtig sind Einrichtungen, die der 
Herstellung oder Erhaltung der Verteidigungsbereit-
schaft und Verteidigungsfähigkeit dienen und deren Be-
einträchtigung auf Grund ihrer fehlenden kurzfristigen 
Ersetzbarkeit gefährliche oder ernsthafte Beeinträchti-
gungen der Funktionsfähigkeit, insbesondere Ausrüs-
tung, Führung und Unterstützung der Bundeswehr und 
verbündeter Streitkräfte sowie für die zivile Verteidigung 
verursacht. 

(4) Sicherheitsempfi ndliche Stelle ist die kleinste selbst-
ständig handelnde Organisationseinheit innerhalb einer 
lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtung, die vor 
unberechtigtem Zugang geschützt ist und von der im 
Fall der Beeinträchtigung eine erhebliche Gefahr für die 
in den Absätzen 2 und 3 genannten Schutzgüter ausgeht.

(5) Die lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtun-
gen werden durch Rechtsverordnung durch die jeweils 
zuständige oberste Landesbehörde im Einvernehmen mit 
dem für Inneres zuständigen Ministerium als solche be-
stimmt.

(6) Die für die lebens- oder verteidigungswichtige Ein-
richtung jeweils zuständige oberste Landesbehörde be-

stimmt im Einvernehmen mit der mitwirkenden Behörde 
gemäß § 4 Absatz 3 die sicherheitsempfi ndlichen Stellen 
innerhalb der lebens- oder verteidigungswichtigen Ein-
richtungen.

§ 3
Betroffener Personenkreis

(1) Eine Person, die mit einer sicherheitsempfi ndlichen 
Tätigkeit betraut werden soll (betroffene Person), ist vor-
her einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen. Eine 
sicherheitsempfi ndliche Tätigkeit darf erst nach Vollen-
dung des 16. Lebensjahres übertragen werden. Auf eine 
Sicherheitsüberprüfung nach diesem Gesetz kann ver-
zichtet werden, wenn für die betroffene Person vor weni-
ger als fünf Jahren eine gleich- oder höherwertige Si-
cherheitsüberprüfung ohne Feststellung eines Sicher-
heitsrisikos durchgeführt worden ist und die Unterlagen 
verfügbar sind.

(2) Soweit dieses Gesetz dies vorsieht, sind in die Sicher-
heitsüberprüfung einzubeziehen (mitbetroffene Person):

1.  die Ehegattin oder der Ehegatte der betroffenen Per-
son,

2.  die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner der be-
troffenen Person oder

3.  die volljährige Partnerin oder der volljährige Partner, 
mit der oder dem die betroffene Person in einer auf 
Dauer angelegten Gemeinschaft lebt (Lebensgefährtin 
oder Lebensgefährte).

Über Ausnahmen entscheidet die zuständige Stelle. Be-
gründet die betroffene Person einen Personenstand im 
Sinn von Satz 1 während der laufenden Sicherheitsüber-
prüfung oder in Ausübung der sicherheitsempfi ndlichen 
Tätigkeit, hat sie die zuständige Stelle unverzüglich zu 
unterrichten. Das Gleiche gilt, wenn die Volljährigkeit 
der Lebensgefährtin oder des Lebensgefährten während 
der laufenden Sicherheitsüberprüfung oder in Ausübung 
der sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit eintritt.

(3) Die Sicherheitsüberprüfung kann unterbleiben, 
wenn eine Person sich nur kurzzeitig in einem Sicher-
heitsbereich oder in einer sicherheitsempfi ndlichen 
Stelle aufhalten soll und durch eine überprüfte Person 
ständig begleitet wird.

§ 4
Zuständigkeit

(1) Zuständige Stellen für die Sicherheitsüberprüfung 
sind

1.  vorbehaltlich der Nummern 2 bis 6 die Behörde oder 
sonstige öffentliche Stelle, die eine Person mit einer 
sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit nach § 2 Absatz 1 
betrauen will, es sei denn, die jeweilige oberste Lan-
desbehörde übernimmt die Aufgaben der zuständigen 
Stelle selbst,

2.  die jeweils nächsthöhere Landesbehörde für die Lei-
terinnen und Leiter der unmittelbar nachgeordneten 
Behörden und Dienststellen,

3.  die jeweils örtlich zuständigen Bezirksregierungen für 
die Hauptverwaltungsbeamtinnen, Hauptverwal-
tungsbeamten sowie für die Geheim- und Sabotage-
schutzbeauftragten der kreisfreien Städte, der kreis-
angehörigen Gemeinden und der Kreise,

4.  die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde für Leiterin-
nen und Leiter der Landschaftsverbände und der 
Zweckverbände,

5.  das für Inneres zuständige Ministerium für die 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, sowie für 
die Präsidentin oder den Präsidenten des Landesrech-
nungshofes und die Landesbeauftragte oder den Lan-
desbeauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit und deren Geheimschutzbeauftragte und

6.  bei politischen Parteien nach Artikel 21 des Grundge-
setzes sowie deren Stiftungen die Parteien selbst.

(2) Die Aufgaben der zuständigen Stelle nach diesem 
Gesetz sind von einer von der Personalverwaltung, der 
oder dem behördlichen Datenschutzbeauftragten und 
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der Ansprechperson für Korruptionsprävention getrenn-
ten Organisationseinheit wahrzunehmen. 

(3) Mitwirkende Behörde bei der Sicherheitsüberprü-
fung ist die Verfassungsschutzbehörde gemäß §  2 Ab-
satz 1 des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 20. Dezember 1994 (GV. NRW. S. 28), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) geändert worden ist.

(4) Die Verfassungsschutzbehörde des Landes Nord-
rhein-Westfalen ist

1.  für Personen, die sich im Verfassungsschutz um eine 
Einstellung bewerben,

2.  für ihre Beschäftigten und 

3.  für andere betroffene Personen, wenn diese dort mit 
einer sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit nach § 2 Ab-
satz 1 betraut werden sollen,

zuständige Stelle und mitwirkende Behörde zugleich. Sie 
wendet hierbei die Vorschriften dieses Gesetzes an. 
Satz  1 Nummer  2 gilt nicht, sofern die Landesbehörde 
für Verfassungsschutz ihre jeweils alleinige Zuständig-
keit nach Art oder Dauer der sicherheitsempfi ndlichen 
Tätigkeit für entbehrlich hält.

§ 5
Geheim- und Sabotageschutzbeauftragte

(1) Die Aufgaben des Geheimschutzes werden durch die 
Dienststellenleitung wahrgenommen, wenn für die Be-
hörde oder sonstige öffentliche Stelle eine Geheim-
schutzbeauftragte oder ein Geheimschutzbeauftragter 
nicht bestellt ist. Die oder der Geheimschutzbeauftragte 
sorgt in ihrer oder seiner Behörde oder sonstigen öffent-
lichen Stelle des Landes oder einer kommunalen Körper-
schaft im Land für die Durchführung dieses Gesetzes 
und der dazu ergangenen Regelungen. 

(2) Absatz  1 gilt für den Bereich des Sabotageschutzes 
entsprechend.

§ 6
Grundsätze zum Schutz von Verschlusssachen

(1) Verschlusssachen sind im öffentlichen Interesse ge-
heimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände oder 
Erkenntnisse unabhängig von ihrer Darstellungsform. 
Verschlusssachen können auch Produkte und die dazu-
gehörenden Dokumente sowie zugehörige Schlüsselmit-
tel zur Entschlüsselung, Verschlüsselung und Übertra-
gung von Informationen sein (Kryptomittel). Geheimhal-
tungsbedürftig im öffentlichen Interesse können auch 
Geschäfts-, Betriebs-, Erfi ndungs-, Steuer- oder sonstige 
private Geheimnisse oder Umstände des persönlichen 
Lebensbereichs sein. 

(2) Von einer Verschlusssache dürfen nur Personen 
Kenntnis erhalten, die auf Grund ihrer Aufgabenerfül-
lung Kenntnis haben müssen. Keine Person darf über 
eine Verschlusssache umfassender oder eher unterrichtet 
werden, als dies aus Gründen der Aufgabenerfüllung 
notwendig ist.

(3) Verschlusssachen werden entsprechend ihrer Schutz-
bedürftigkeit von einer amtlichen Stelle oder auf deren 
Veranlassung eingestuft. 

Eine Verschlusssache ist

1.  STRENG GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme durch 
Unbefugte den Bestand oder lebenswichtige Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer 
Länder gefährden kann,

2.  GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte 
die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder 
eines ihrer Länder gefährden oder ihren Interessen 
schweren Schaden zufügen kann,

3.  VS-VERTRAULICH, wenn die Kenntnisnahme durch 
Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland oder eines ihrer Länder schädlich sein 
kann oder

4.  VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, wenn die 
Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen 

der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer 
Länder nachteilig sein kann.

(4) Wer auf Grund dieses Gesetzes oder sonst in berech-
tigter Weise Zugang zu einer Verschlusssache erlangt, 

1.  ist zur Verschwiegenheit über die ihm dadurch zur 
Kenntnis gelangten Informationen verpfl ichtet und

2.  hat durch Einhaltung der Schutzmaßnahmen, die auf 
Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, dafür 
Sorge zu tragen, dass keine unbefugte Person Kennt-
nis von der Verschlusssache erlangt.

(5) Behörden und sonstige öffentliche Stellen sind ver-
pfl ichtet, Verschlusssachen durch Maßnahmen des mate-
riellen Geheimschutzes nach der jeweils für sie gelten-
den allgemeinen Verwaltungsvorschrift, die nach § 37 zu 
erlassen ist, so zu schützen, dass Durchbrechungen ihrer 
Vertraulichkeit entgegengewirkt wird, und darauf hinzu-
wirken, dass solche Versuche erkannt und aufgeklärt 
werden können. Dies gilt auch für die Weitergabe von 
Verschlusssachen an nichtöffentliche Stellen. Die eine 
Verschlusssache herausgebende Stelle kann weitere Vor-
gaben zum Schutz der Verschlusssache treffen.

(6) Die mitwirkende Behörde kann die Einhaltung der 
Maßnahmen des materiellen Geheimschutzes der nach 
§ 37 zu erlassenden Verwaltungsvorschrift kontrollieren.

§ 7
Sicherheitsrisiken, sicherheitserhebliche Erkenntnisse

(1) Sicherheitsrisiken sind Umstände, die es insbeson-
dere aus Gründen des staatlichen Geheimschutzes oder 
des Sabotageschutzes ausschließen, eine Person mit einer 
sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit zu betrauen. 

(2) Ein Sicherheitsrisiko liegt vor, wenn tatsächliche An-
haltspunkte Folgendes begründen:

1.  Zweifel an der Zuverlässigkeit der betroffenen Person 
bei der Wahrnehmung einer sicherheitsempfi ndlichen 
Tätigkeit,

2.  eine besondere Gefährdung der betroffenen Person, 
insbesondere aufgrund ihrer Erpressbarkeit, durch 
mögliche Anbahnungs- oder Werbungsversuche insbe-
sondere

 a)  ausländischer Nachrichtendienste,

 b)  von Vereinigungen im Sinne der §§  129 bis 129b 
des Strafgesetzbuches oder

 c)  von Organisationen, die Bestrebungen im Sinne 
des §  3 Absatz  1 des Verfassungsschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen verfolgen oder

3.  Zweifel am Bekenntnis der betroffenen Person zur 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes oder am jederzeitigen Ein-
treten für deren Erhaltung. 

Ein Sicherheitsrisiko kann auch aufgrund tatsächlicher 
Anhaltspunkte nach Satz 1 Nummern 1 bis 3 zur Person 
der Ehegattin oder des Ehegatten, der Lebenspartnerin 
oder des Lebenspartners oder der Lebensgefährtin oder 
den Lebensgefährten vorliegen.

(3) Eine Erkenntnis ist sicherheitserheblich, wenn sich 
aus ihr ein Anhaltspunkt für ein Sicherheitsrisiko ergibt.

(4) Bei der Beurteilung von Sicherheitsrisiken ist auf 
den Einzelfall abzustellen.

§ 8
Einwilligung in die Sicherheitsüberprüfung

(1) Die betroffene Person ist über die Art der beabsich-
tigten Sicherheitsüberprüfung, damit verbundene Akte 
der Informationsgewinnung sowie über den Umfang der 
Datenverarbeitung zu unterrichten. 

(2) Die Durchführung der Sicherheitsüberprüfungen 
nach den §§  10 bis 12 bedarf der Einwilligung der be-
troffenen Person, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. Im Falle der Einbeziehung ist auch die Ein-
willigung der mitbetroffenen Person erforderlich. Die 
Einwilligung ist schriftlich zu erteilen, die elektronische 
Form ist ausgeschlossen. Sie muss sich auf alle Maßnah-
men beziehen, die Gegenstand der Unterrichtung waren. 
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Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Auf 
ihr Widerrufsrecht sind die betroffene und die mitbetrof-
fene Person hinzuweisen. Wird die Einwilligung abge-
lehnt oder widerrufen, ist die Übertragung einer sicher-
heitsempfi ndlichen Tätigkeit ausgeschlossen.

(3) Wird in die Sicherheitsüberprüfung eingewilligt, sind 
die betroffene und die mitbetroffene Person verpfl ichtet, 
an der Sicherheitsüberprüfung mitzuwirken und die er-
forderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß 
zu machen. 

Zweiter Abschnitt
Überprüfungsarten und Durchführungsmaßnahmen

§ 9
Arten der Sicherheitsüberprüfung

(1) Entsprechend der vorgesehenen sicherheitsempfi nd-
lichen Tätigkeit wird entweder eine

a)  einfache Sicherheitsüberprüfung,

b)  erweiterte Sicherheitsüberprüfung oder

c)  erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitser-
mittlungen

durchgeführt.

(2) Ergeben sich bei der Sicherheitsüberprüfung sicher-
heitserhebliche Erkenntnisse, die nur durch Maßnahmen 
der Sicherheitsüberprüfung der nächsthöheren Art ge-
klärt werden können, kann die zuständige Stelle die 
nächsthöhere Art der Sicherheitsüberprüfung anordnen, 
soweit der Überprüfungszweck dies erfordert. Ordnet die 
zuständige Stelle die Durchführung einer Sicherheits-
überprüfung der nächsthöheren Art an, gelten §  3 Ab-
satz 2 und § 8 entsprechend. § 15 Absatz 8 bleibt hiervon 
unberührt.

§ 10
Einfache Sicherheitsüberprüfung

(1) Die einfache Sicherheitsüberprüfung ist für Personen 
durchzuführen, die

1.  Zugang zu VS-VERTRAULICH eingestuften Ver-
schlusssachen erhalten sollen oder ihn sich verschaf-
fen können,

2.  eine Tätigkeit in entsprechend eingestuften Bereichen 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 wahrnehmen sollen.

(2) In den Fällen von Absatz 1 Nummer 2 kann die zu-
ständige Stelle von der Sicherheitsüberprüfung absehen, 
wenn Art und Dauer der sicherheitsempfi ndlichen Tätig-
keit dies zulassen.

§ 11
Erweiterte Sicherheitsüberprüfung

(1) Eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung ist für Per-
sonen durchzuführen, die

1.  Zugang zu GEHEIM eingestuften Verschlusssachen 
erhalten sollen oder ihn sich verschaffen können,

2.  Zugang zu einer hohen Anzahl von VS-VERTRAU-
LICH eingestuften Verschlusssachen erhalten sollen 
oder ihn sich verschaffen können,

3.  eine Tätigkeit in entsprechend eingestuften Bereichen 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 wahrnehmen sollen,

4.  als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die im Bereich 
des polizeilichen Staatsschutzes tätig werden sollen 
oder

5.  Tätigkeiten in Bereichen nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 
wahrnehmen sollen, 

soweit nicht die zuständige Stelle im Einzelfall nach Art 
und Dauer der sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit eine 
Sicherheitsüberprüfung nach §  10 für ausreichend hält 
oder in Fällen der Nummer  5 die jeweils zuständige 
oberste Landesbehörde aufgrund der Art oder Beschaf-
fenheit der lebens- oder verteidigungswichtigen Einrich-
tung zur dortigen Wahrnehmung einer sicherheitsemp-
fi ndlichen Tätigkeit eine Überprüfung nach § 10 für aus-

reichend hält und dies im Einvernehmen mit der 
mitwirkenden Behörde festlegt. 

(2) Sofern eine sicherheitsempfi ndliche Stelle im Sinne 
des § 2 Absatz 4 neu festgestellt wird, ist die Sicherheits-
überprüfung für dort tätige Personen nach Absatz  1 
Nummer 5 unverzüglich durchzuführen.

§ 12
Erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit 

 Sicherheitsermittlungen

Eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheits-
ermittlungen ist für Personen durchzuführen, die

1.  Zugang zu STRENG GEHEIM eingestuften Ver-
schlusssachen erhalten sollen oder ihn sich verschaf-
fen können,

2.  Zugang zu einer hohen Anzahl von GEHEIM einge-
stuften Verschlusssachen erhalten sollen oder ihn sich 
verschaffen können,

3.  eine Tätigkeit in entsprechend eingestuften Bereichen 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 wahrnehmen sollen oder

4.  als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Verfassungs-
schutzes tätig werden sollen,

soweit nicht die zuständige Stelle im Einzelfall nach Art 
und Dauer der sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit eine 
Sicherheitsüberprüfung nach § 10 oder § 11 für ausrei-
chend hält.

§ 13
Datenerhebung

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende Behörde 
dürfen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Gesetz erforderlichen Daten erheben. Die betroffene Per-
son, die mitbetroffene Person sowie die sonstigen zu be-
fragenden Personen und nichtöffentlichen Stellen sind 
auf den Zweck der Erhebung, die Auskunftspfl ichten 
nach diesem Gesetz und auf eine dienst-, arbeitsrechtli-
che oder sonstige vertragliche Mitwirkungspfl icht, an-
sonsten auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuwei-
sen. Bei Sicherheitsüberprüfungen der in §  4 Absatz  4 
genannten Personen kann die Angabe der erhebenden 
Stelle gegenüber den sonstigen zu befragenden Personen 
oder nichtöffentlichen Stellen unterbleiben, wenn dies 
zum Schutz der betroffenen Person oder des Verfassungs-
schutzes erforderlich ist.

(2) Die zuständige Stelle erhebt die personenbezogenen 
Daten bei der betroffenen Person oder bei der mitbetrof-
fenen Person. Reicht diese Erhebung nicht aus oder ste-
hen ihr schutzwürdige Interessen der in § 3 Absatz 2 ge-
nannten Personen entgegen, können andere geeignete 
Personen oder Stellen befragt werden.

Dritter Abschnitt
Verfahren

§ 14
Sicherheitserklärung

(1) Zur Durchführung der Sicherheitsüberprüfung ist 
von der betroffenen Person eine Sicherheitserklärung 
abzugeben. Anzugeben sind:

1.  Namen, Vornamen, auch frühere,

2.  Geschlecht,

3.  Geburtsdatum und Geburtsort,

4.  Staatsangehörigkeit, auch frühere und weitere 
Staatsangehörigkeiten,

5.  Familienstand und das Bestehen einer auf Dauer an-
gelegten Gemeinschaft,

6.  Wohnsitze und Aufenthalte von längerer Dauer als 
zwei Monaten, und zwar im Inland in den vergange-
nen fünf Jahren, im Ausland grundsätzlich ab dem 
18. Lebensjahr, in jedem Fall aber in den vergange-
nen fünf Jahren, 

7.  ausgeübter Beruf und Nebentätigkeiten,

8.  aktuelle Arbeitgeber und deren Anschriften,
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9.  private und berufl iche telefonische und elektroni-
sche Erreichbarkeit,

10.  im Haushalt lebende Personen über 14 Jahre (Na-
men, Vornamen, auch frühere, Geburtsdatum, und 
Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Geschlecht und 
Verhältnis zu dieser Person),

11.  Eltern, Stief- oder Pfl egeeltern (Namen, Vornamen, 
auch frühere, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsan-
gehörigkeit und Wohnsitz),

12.  Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten, Wehr- oder 
Zivildienstzeiten mit Angabe der Ausbildungsstät-
ten, Beschäftigungsstellen sowie deren Anschriften, 
für Zeiten der Nichtbeschäftigung den Aufenthalts-
ort, sofern der jeweilige Zeitraum ununterbrochen 
mehr als drei Monate umfasst,

13.  Nummer des Personalausweises oder Reisepasses, 
sowie die ausstellende Behörde und das Ausstel-
lungsdatum, 

14.  laufende oder in den vergangenen fünf Jahren abge-
schlossene Insolvenzverfahren, in den vergangenen 
fünf Jahren durchgeführte Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen und ob zur Zeit die fi nanziellen Ver-
pfl ichtungen erfüllt werden können,

15.  Kontakte zu ausländischen Nachrichtendiensten 
oder zu Nachrichtendiensten der Deutschen Demo-
kratischen Republik, die auf einen Anbahnungs- 
und Werbungsversuch hindeuten können,

16.  Beziehungen zu verfassungsfeindlichen Personen 
oder Organisationen,

17.  Beziehungen zu Organisationen, die von ihren An-
hängern unbedingten Gehorsam verlangen und des-
halb den Betroffenen in Konfl ikt mit seiner Ver-
schwiegenheitspfl icht führen können,

18.  anhängige Strafverfahren einschließlich Ermitt-
lungsverfahren und Disziplinarverfahren soweit be-
kannt,

19.  strafrechtliche Verurteilungen im Ausland,

20.  Angaben zu Wohnsitzen, Aufenthalten, Reisen, nahen 
Angehörigen und sonstigen Beziehungen in und zu 
Staaten, in denen nach Feststellung des für Inneres 
zuständigen Ministeriums besondere Sicherheitsrisi-
ken für die mit sicherheitsempfi ndlicher Tätigkeit 
befassten Personen zu besorgen sind,

21.  die Adressen eigener Internetseiten und die Mit-
gliedschaften in allgemein zugänglichen sozialen 
Netzwerken im Internet einschließlich der Nutzer-
namen,

22.  frühere Sicherheitsüberprüfungen und Zuverlässig-
keitsüberprüfungen und 

23.  bei einer bei einer Sicherheitsüberprüfung nach § 12 
drei Referenzpersonen (Namen, Vornamen, Geburts-
datum, Geschlecht, Beruf, berufl iche und private An-
schrift, telefonische und elektronische Erreichbar-
keit sowie zeitlicher Beginn der Bekanntschaft).

Der Erklärung ist ein aktuelles Lichtbild mit der Angabe 
des Jahres der Aufnahme beizufügen. Die Lichtbilder 
können in elektronischer Form verlangt werden.

(2) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach §  10 entfallen 
die Angaben zu Absatz  1 Nummer  12 und 13. Angaben 
zu Absatz  1 Nummer  13 dürfen nachträglich erhoben 
werden, soweit dies zur Durchführung der Sicherheits-
überprüfung im Einzelfall erforderlich ist. Absatz  1 
Nummer 11 entfällt, soweit die dort genannten Personen 
nicht in einem Haushalt mit der betroffenen Person le-
ben. Zu den in § 3 Absatz 2 genannten Personen sind mit 
deren Einverständnis die in Absatz  1 Nummer  1 bis 5 
und Nummern 15 bis 17 genannten Daten anzugeben.

(3) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach §§  11 und 12 
sind zur mitbetroffenen Person die in Absatz  1 Num-
mer  1 bis 9 und Nummern 13 bis 20 genannten Daten 
anzugeben. 

(4) Bei Sicherheitsüberprüfungen der in §  4 Absatz  4 
Satz  1 Nummer  1 genannten Personen sind zusätzlich 
anzugeben:

1.  die Wohnsitze und Aufenthalte im Ausland über zwei 
Monate seit der Geburt,

2.  die Kinder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, 

3.  die Geschwister und Halbgeschwister, 

4.  abgeschlossene Strafverfahren einschließlich Ermitt-
lungsverfahren und Disziplinarverfahren,

5.  alle Kontakte zu ausländischen Nachrichtendiensten 
oder zu Nachrichtendiensten der Deutschen Demo-
kratischen Republik,

6.  zwei Auskunftspersonen zur Identitätsprüfung der 
betroffenen Person,

7.  zur mitbetroffenen Person zwei Auskunftspersonen zu 
deren Identitätsprüfung.

Zu den in Satz 1 Nummer 2, 3, 6 und 7 genannten Perso-
nen sind folgende Daten anzugeben: 

1.  Name, Vorname, auch frühere, 

2.  Geburtsdatum und Geburtsort,

3.  Geschlecht und

4.  Staatsangehörigkeit.

Zu den Auskunftspersonen nach Nummern 6 und 7 sind 
zusätzlich die Anschrift, die telefonische und elektroni-
sche Erreichbarkeit sowie das Verhältnis zur betroffenen 
beziehungsweise zur mitbetroffenen Person anzugeben. 

(5) Die betroffene Person kann Angaben verweigern, die 
für sie, eine nahe Angehörige oder einen nahen Angehö-
rigen im Sinn von § 52 Absatz 1 der Strafprozeßordnung, 
die Lebensgefährtin oder den Lebensgefährten die Ge-
fahr strafrechtlicher oder disziplinarischer Verfolgung, 
der Entlassung oder Kündigung begründen könnten. 
Dies gilt auch, soweit für eine nahe Angehörige oder ei-
nen nahen Angehörigen der in §  3 Absatz  2 genannten 
Personen eine solche Gefahr begründet werden könnte. 
Über das Verweigerungsrecht ist die betroffene Person zu 
belehren.

(6) Die Sicherheitserklärung ist von der betroffenen Per-
son der zuständigen Stelle zuzuleiten. Sie prüft die An-
gaben der betroffenen Person auf ihre Vollständigkeit 
und Richtigkeit. Zu diesem Zweck kann die Personalakte 
eingesehen werden. Die zuständige Stelle leitet die Si-
cherheitserklärung unter Angabe der sicherheitsemp-
fi ndlichen Tätigkeit an die mitwirkende Behörde weiter 
und beauftragt diese, eine Sicherheitsüberprüfung 
durchzuführen. Eine Weiterleitung unterbleibt, wenn die 
zuständige Stelle bereits bei der Prüfung der Sicher-
heitserklärung festgestellt hat, dass ein Sicherheitsrisiko 
vorliegt. Die mitwirkende Behörde kann mit Zustim-
mung der zuständigen Stelle und der betroffenen Person 
in die Personalakte Einsicht nehmen, wenn dies zur Klä-
rung oder Beurteilung sicherheitserheblicher Erkennt-
nisse unerlässlich ist.

§ 15
Maßnahmen bei den einzelnen Überprüfungsarten 

und Überprüfungszeitraum

(1) Die mitwirkende Behörde wird nur auf Antrag der 
zuständigen Stelle tätig.

(2) Bei einer Sicherheitsüberprüfung nach § 10 trifft die 
mitwirkende Behörde zur Feststellung und Aufklärung 
eines Sicherheitsrisikos folgende Maßnahmen:

1.  Sicherheitsmäßige Bewertung der Angaben in der Si-
cherheitserklärung unter Berücksichtigung der Er-
kenntnisse der Verfassungsschutzbehörden des Bun-
des und der Länder,

2.  Einholung einer unbeschränkten Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregis-
ter sowie Ersuchen um eine Datenübermittlung aus 
dem Zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensre-
gister,

3.  Anfragen an das Bundeskriminalamt, die in der 
Rechtsverordnung nach § 58 Absatz 1 des Bundespoli-
zeigesetzes vom 19. Oktober 1994 (BGBl.  I S.  2978, 
2979) das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. 
Juni 2020 (BGBl. I. S. 1982) geändert worden ist, be-
stimmte Bundespolizeibehörde, den Bundesnachrich-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 10 vom 4. März 2022238

tendienst und das Bundesamt für den Militärischen 
Abschirmdienst,

4.  soweit erforderlich Anfragen an die für das Meldewe-
sen zuständigen Behörden der Wohnsitze des Betroffe-
nen, in der Regel beschränkt auf die letzten fünf 
Jahre, 

5.  soweit im Einzelfall erforderlich, bei ausländischen 
Personen, die keine freizügigkeitsberechtigten Uni-
onsbürger sind, Ersuchen um eine Übermittlung der 
nach den Vorschriften des AZR-Gesetzes vom 2. Sep-
tember 1994 (BGBl. I S. 2265), das zuletzt durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 9. Juli 2021 (BGBl. I. S. 2467) 
geändert worden ist, gespeicherten Daten, 

6.  Anfragen an ausländische Sicherheitsbehörden oder 
nach dortigem Recht für solche Anfragen zuständige 
öffentliche Stellen bei Auslandsaufenthalten von län-
gerer Dauer als sechs Monaten in den vergangenen 
fünf Jahren. 

(3) Eine Anfrage nach Absatz  2 Nummer  6 bedarf der 
gesonderten Zustimmung. Bei einer Anfrage dürfen an 
die ausländischen Sicherheitsbehörden oder an die nach 
dortigem Recht für eine solche Anfrage zuständigen öf-
fentlichen Stellen nur folgende Daten übermittelt wer-
den: 

1.  Namen, auch frühere, Vornamen, auch frühere,

2.  Geburtsdatum und Geburtsort,

3.  Staatsangehörigkeit, auch frühere und weitere Staats-
angehörigkeiten,

4.  Wohnsitze, Adressen des Aufenthalts in dem Staat, 
dessen Sicherheitsbehörde oder zuständige öffentliche 
Stelle angefragt werden soll,

5.  aktueller Wohnsitz, sofern erforderlich,

6.  Pass- oder Personalausweisnummer oder Kopie des 
Ausweisdokuments, sofern erforderlich,

7.  Angaben zu den Eltern, sofern erforderlich, sowie

8.  Anlass der Anfrage.

Die Anfrage unterbleibt, wenn ihr entgegenstehen: 

1.  auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland,

2.  Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutsch-
land oder eines ihrer Länder oder 

3.  unter Berücksichtigung des besonderen öffentlichen 
Interesses der Anfrage überwiegende schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Person oder der mitbetrof-
fenen Person. 

Zu den schutzwürdigen Interessen der betroffenen Per-
son oder der mitbetroffenen Person gehört auch das Vor-
handensein eines angemessenen Datenschutzniveaus im 
angefragten Staat. Datenübermittlungen an ausländi-
sche Sicherheitsbehörden sind nur zulässig, wenn ein da-
tenschutzrechtlicher angemessener und mit elementaren 
Menschenrechtsgewährleistungen vereinbarer Umgang 
mit diesen Daten im Empfängerstaat zu erwarten ist und 
wirksame Kontrollen auf deutscher Seite durch die zu-
ständigen Kontrollorgane sichergestellt sind. Unterbleibt 
eine Anfrage aus den in Satz 3 genannten Gründen oder 
wurde eine Anfrage nicht beantwortet, kann die mitwir-
kende Behörde Ersatzmaßnahmen nach Absatz 8 durch-
führen, wenn diese geeignet scheinen, die Nichtüber-
prüfbarkeit abzuwenden. 

(4) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach §  11 trifft die 
mitwirkende Behörde zusätzlich folgende Maßnahmen:

1.  Prüfung der Identität der betroffenen Person und 

2.  Anfragen an die Polizeidienststellen in deren Zustän-
digkeitsbereich die innegehabten Wohnsitze der be-
troffenen Person liegen unter Beteiligung der Landes-
kriminalämter, in der Regel beschränkt auf die letzten 
fünf Jahre. 

Für die mitbetroffene Person trifft die mitwirkende Be-
hörde die in Satz 1 und Absatz 2 und 3 genannten Maß-
nahmen. 

(5) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 12 befragt die 
mitwirkende Behörde zusätzlich von der betroffenen 
Person in ihrer Sicherheitserklärung angegebene Refe-

renzpersonen und weitere geeignete Auskunftspersonen, 
um zu prüfen, ob die Angaben der betroffenen Person 
zutreffen und ob tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, 
die auf ein Sicherheitsrisiko schließen lassen. In den Fäl-
len des § 12 Nummer 4 sind diese Maßnahmen in der Re-
gel auch im Hinblick auf die mitbetroffene Person 
durchzuführen. Ist die betroffene Person Bewerberin 
oder Bewerber oder Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines 
Nachrichtendienstes, kann sie auch selbst befragt wer-
den.

(6) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach §§  10 bis 12 
kann Einsicht in erforderlichem Maße in öffentlich sicht-
bare Internetseiten zu der betroffenen und mitbetroffe-
nen Person einschließlich des öffentlich sichtbaren Teils 
sozialer Netzwerke und Foren genommen werden.

(7) Die zuständige Stelle fragt zur Feststellung einer 
hauptberufl ichen oder inoffiziellen Tätigkeit der betrof-
fenen Person oder der mitbetroffenen Person für den 
Staatssicherheitsdienst der Deutschen Demokratischen 
Republik beim Bundesarchiv für die Akten des ehemali-
gen Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssi-
cherheitsdienstes der Deutschen Demokratischen Repu-
blik an, wenn die betroffene Person oder die mitbetrof-
fene Person vor dem 1. Januar 1970 geboren wurde und 
in dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
wohnhaft war oder Anhaltspunkte für eine Tätigkeit für 
den Staatssicherheitsdienst der Deutschen Demokrati-
schen Republik vorliegen. Die Anfrage bezieht sich auch 
auf Hinweise über frühere Verbindungen zu einem aus-
ländischen Nachrichtendienst. Ergibt die Anfrage si-
cherheitserhebliche Erkenntnisse, übermittelt die zu-
ständige Stelle diese zur Bewertung an die mitwirkende 
Behörde.

(8) Die mitwirkende Behörde kann die betroffene und 
die mitbetroffene Person befragen. Reicht diese Befra-
gung nicht aus, stehen ihr schutzwürdige Interessen ent-
gegen oder erfordert es die Prüfung der Identität oder 
eine sicherheitserhebliche Erkenntnis, kann die mitwir-
kende Behörde neben den Maßnahmen nach den Absät-
zen 1 bis 4 auch

1.  weitere geeignete Auskunftspersonen oder andere ge-
eignete Stellen befragen,

2.  Einzelmaßnahmen der nächsthöheren Art der Sicher-
heitsüberprüfung durchführen,

3.  die betroffene Person auffordern, für die Aufklärung 
der sicherheitserheblichen Erkenntnisse geeignete 
Unterlagen beizubringen, oder

4.  von öffentlichen Stellen Akten beiziehen, von Gerich-
ten, Staatsanwaltschaften oder Finanzbehörden auch 
über Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat im 
Sinne des § 369 der Abgabenordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl.  I 
S. 3866, 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 24 des 
Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert 
worden ist.

(9) Die Überprüfung erstreckt sich in der Regel auf den 
Zeitraum der letzten fünf Jahre. Ist die betroffene Person 
Bewerberin oder Bewerber der Verfassungsschutzbe-
hörde, erstreckt sich die Überprüfung in der Regel auf 
den Zeitraum der letzten zehn Jahre. Internationale Vor-
schriften, die einen anderen Zeitraum vorsehen, bleiben 
unberührt.

§ 16
Abschluss der Sicherheitsüberprüfung

(1) Kommt die mitwirkende Behörde zu dem Ergebnis, 
dass kein Sicherheitsrisiko vorliegt, so teilt sie dies der 
zuständigen Stelle schriftlich oder elektronisch mit. Fal-
len Erkenntnisse an, die kein Sicherheitsrisiko begrün-
den, aber weiterhin sicherheitserheblich sind, so werden 
diese mitgeteilt.

(2) Kommt die mitwirkende Behörde zu dem Ergebnis, 
dass ein Sicherheitsrisiko vorliegt, unterrichtet sie 
schriftlich oder elektronisch unter Darlegung der 
Gründe und ihrer Bewertung die zuständige Stelle. Bei 
nachgeordneten Behörden und Einrichtungen erfolgt 
auch eine nachrichtliche Mitteilung an die Geheim-
schutzbeauftragten der zuständigen obersten Landesbe-
hörde.
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(3) Kann die mitwirkende Behörde die Sicherheitsüber-
prüfung nicht abschließen, unterrichtet sie unter Darle-
gung der Gründe die zuständige Stelle. Ist die betroffene 
Person in Bezug auf den in §  15 Absatz  9 genannten 
Zeitraum nicht überprüfbar, teilt die mitwirkende Be-
hörde zusätzlich mit, welche Maßnahmen sie nach §  15 
getroffen hat und welche sicherheitserheblichen Er-
kenntnisse sich hieraus ergeben haben. Die Mitteilungen 
erfolgen schriftlich oder elektronisch. 

(4) Die zuständige Stelle entscheidet, ob ein Sicherheits-
risiko vorliegt. Die Bewertung der durch die mitwir-
kende Behörde an die zuständige Stelle übermittelten 
Erkenntnisse erfolgt auf Grund einer am Zweck der Si-
cherheitsüberprüfung orientierten Gesamtwürdigung 
des Einzelfalles, insbesondere im Hinblick auf die vorge-
sehene Tätigkeit. Im Zweifel hat das Sicherheitsinteresse 
Vorrang vor anderen Belangen. Beabsichtigt die zustän-
dige Stelle von der Bewertung der mitwirkenden Be-
hörde nach Absatz 2 abzuweichen, teilt sie dies der mit-
wirkenden Behörde unter Darlegung der Gründe vor der 
Unterrichtung der betroffenen Person mit. 

(5) Die zuständige Stelle unterrichtet die betroffene Per-
son über das Ergebnis der Sicherheitsüberprüfung. Eine 
Begründungspfl icht besteht nicht. Die Unterrichtung un-
terbleibt gegenüber Personen im Sinne des § 4 Absatz 4 
Nummer 1. Diese sind über das Unterbleiben der Unter-
richtung im Vorfeld der Sicherheitsüberprüfung zu infor-
mieren.

(6) Die zuständige Stelle stellt die Sicherheitsüberprü-
fung ein, wenn die betroffene Person oder die mitbetrof-
fene Person

1.  der für den Abschluss der Sicherheitsüberprüfung er-
forderlichen Mitwirkung an der Sicherheitsüberprü-
fung nicht nachkommt oder

2.  in Bezug auf den in §  15 Absatz  9 genannten Zeit-
raum nicht überprüfbar ist.

(7) Ohne eine abgeschlossene Sicherheitsüberprüfung, 
die zum Ergebnis hat, dass kein Sicherheitsrisiko vor-
liegt, darf die betroffene Person nicht mit einer sicher-
heitsempfi ndlichen Tätigkeit betraut werden. §  3 Ab-
satz 1 Satz 3, § 10 Absatz 2, § 11 Absatz 2 und § 17 blei-
ben unberührt.

§ 17
Rechte der betroffenen oder mitbetroffenen Person

(1) Vor Ablehnung der Zulassung zu einer sicherheits-
empfi ndlichen Tätigkeit ist der betroffenen Person Gele-
genheit zu geben, sich persönlich zu den für die Ent-
scheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Die betrof-
fene Person kann zur Anhörung eine Rechtsanwältin 
oder einen Rechtsanwalt beiziehen. Sie wird in einer 
Weise angehört, die den Quellenschutz gewährleistet und 
den schutzwürdigen Interessen von Personen, die im 
Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung befragt oder ein-
bezogen wurden, Rechnung trägt. Die Anhörung unter-
bleibt, wenn sie einen erheblichen Nachteil für die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes zur Folge hätte, 
insbesondere bei Sicherheitsüberprüfungen nach § 4 Ab-
satz 4. Über das mögliche Unterbleiben der Anhörung ist 
im Vorfeld der Sicherheitsüberprüfung zu informieren. 
Die Gründe für das Unterbleiben sind aktenkundig zu 
machen.

(2) Liegen in der mitbetroffenen Person Anhaltspunkte 
vor, die ein Sicherheitsrisiko begründen, ist ihr oder ihm 
Gelegenheit zu geben, sich vor der Feststellung eines Si-
cherheitsrisikos persönlich zu den für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu äußern. Absatz 1 Satz 2 bis 5 
gilt entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch im Fall der Ablehnung 
einer Weiterbeschäftigung in einer sicherheitsempfi ndli-
chen Tätigkeit anzuwenden.

§ 18
Vorläufi ge Zuweisung einer sicherheitsempfi ndlichen 

 Tätigkeit

Die zuständige Stelle kann in Ausnahmefällen abwei-
chend von §  3 Absatz  1 die betroffene Person vor Ab-
schluss der Sicherheitsüberprüfung mit einer sicher-

heitsempfi ndlichen Tätigkeit betrauen, wenn die mitwir-
kende Behörde

1.  bei der einfachen Sicherheitsüberprüfung die Anga-
ben in der Sicherheitserklärung unter Berücksichti-
gung der eigenen Erkenntnisse bewertet hat oder

2.  bei der erweiterten Sicherheitsüberprüfung oder bei 
der erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit Sicher-
heitsermittlungen die Maßnahmen der nächstniederen 
Art der Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen hat 
und sich daraus keine tatsächlichen Anhaltspunkte 
für ein Sicherheitsrisiko ergeben haben.

§ 19
Unterrichtung durch die personalverwaltende Stelle

Geplante Personalmaßnahmen, die mit der Betrauung ei-
ner sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit einhergehen, sind 
der zuständigen Stelle unverzüglich anzuzeigen. Die per-
sonalverwaltende Stelle unterrichtet die für die Sicher-
heitsüberprüfung zuständige Stelle unverzüglich über 
Veränderungen der persönlichen, dienstlichen und ar-
beitsrechtlichen Verhältnisse der Personen, die mit einer 
sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit betraut werden sollen 
oder bereits betraut sind. Dazu zählen:

1.  Umsetzung, Abordnung, Versetzung und Ausscheiden 
aus dem Dienst,

2.  Änderungen des Familienstandes, des Namens, eines 
Wohnsitzes und der Staatsangehörigkeit,

3.  Anhaltspunkte für Überschuldung, insbesondere 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, Mitteilun-
gen über abgeschlossene Insolvenzverfahren sowie 
Beschlüsse zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
und zur Restschuldbefreiung,

4.  Strafverfahren, Ermittlungsverfahren und Diszipli-
narsachen sowie dienst- und arbeitsrechtliche Maß-
nahmen,

5.  Nebentätigkeiten und

6.  Anhaltspunkte für eine Suchterkrankung (Alkohol-, 
Drogen-, Tablettenmissbrauch, Spielsucht).

§ 20
Sicherheitserhebliche Erkenntnisse nach Abschluss 

der Sicherheitsüberprüfung

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende Behörde 
unterrichten einander unverzüglich, wenn sicherheitser-
hebliche Erkenntnisse über die betroffene Person oder 
die mitbetroffene Person bekannt werden oder sich mit-
geteilte Erkenntnisse als unrichtig erweisen.

(2) Die mitwirkende Behörde prüft die sicherheitserheb-
lichen Erkenntnisse und stellt fest, ob ein Sicherheitsri-
siko vorliegt. Sie unterrichtet die zuständige Stelle über 
das Ergebnis der Prüfung. §  16 Absätze 4 und 5 fi nden 
Anwendung. 

(3) Liegt eine sicherheitserhebliche Erkenntnis vor, kann 
die zuständige Stelle die weitere Betrauung der betroffe-
nen Person mit der sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit 
bis zu einer endgültigen Entscheidung über das Vorlie-
gen eines Sicherheitsrisikos untersagen, sofern die be-
sondere Bedeutung der Erkenntnis und die Art der si-
cherheitsempfi ndlichen Tätigkeit dies erfordern und die 
Untersagung keinen Aufschub duldet. § 17 Absatz 1 und 
2 bleibt unberührt.

§ 21
Aktualisierung und Wiederholungsüberprüfung

(1) Die Sicherheitserklärung ist der betroffenen Person, 
die eine sicherheitsempfi ndliche Tätigkeit ausübt, in der 
Regel nach fünf Jahren erneut zuzuleiten und im Falle 
eingetretener Veränderungen von der betroffenen Person 
zu aktualisieren. Die zuständige Stelle prüft die Aktuali-
sierungen auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit. §  14 
Absatz 6 Satz 3 gilt entsprechend. Die zuständige Stelle 
beauftragt die mitwirkende Behörde, die Maßnahmen 
nach § 15 Absatz 2 im erforderlichen Umfang für die be-
troffene Person und für die mitbetroffene Person erneut 
durchzuführen und zu bewerten.
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(2) Im Abstand von in der Regel zehn Jahren ist eine 
Wiederholungsüberprüfung einzuleiten. Im Übrigen 
kann die zuständige Stelle eine Wiederholungsüberprü-
fung einleiten, wenn sicherheitserhebliche Erkenntnisse 
dies nahelegen. Die Maßnahmen bei der Wiederholungs-
überprüfung entsprechen denen der Erstüberprüfung. 
Bei der Sicherheitsüberprüfung nach den §§ 11 oder 12 
kann die mitwirkende Behörde von einer erneuten Iden-
titätsprüfung absehen. Die Wiederholungsüberprüfung 
erfolgt nur mit Zustimmung 

1.  der betroffenen Person, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist und

2.  der mitbetroffenen Person.

(3) Verweigert die betroffene Person oder die mitbetrof-
fene Person die erforderliche Mitwirkung bei den Maß-
nahmen nach den Absatzätzen 1 und 2, ist die weitere 
Betrauung der betroffenen Person mit einer sicherheits-
empfi ndlichen Tätigkeit unzulässig. § 16 Absatz 7 Satz 2 
gilt entsprechend.

(4) Unabhängig von der Aktualisierung und der Wieder-
holungsüberprüfung hat die betroffene Person der zu-
ständigen Stelle von sich aus Änderungen im Familien-
stand, Namen, Wohnsitz und Staatsangehörigkeit mitzu-
teilen.

Vierter Abschnitt
Akten über die Sicherheitsüberprüfung und 

 Datenverarbeitung

§ 22
Sicherheitsakte und Sicherheitsüberprüfungsakte

(1) Die zuständige Stelle führt über die betroffene Per-
son eine Sicherheitsakte, in die alle die Sicherheitsüber-
prüfung betreffenden Informationen aufzunehmen sind. 
Insbesondere aufzunehmen sind:

1.  Sicherheitserklärungen (auch früher abgegebene) mit 
Lichtbild,

2.  Vermerke über geführte Sicherheitsgespräche mit der 
betroffenen Person oder der mitbetroffenen Person 
und erteilte Aufl agen,

3.  gegebenenfalls der Antrag auf Feststellung einer 
eventuellen Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst 
der Deutschen Demokratischen Republik sowie die 
Auskunft der oder des Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik,

4.  das Ergebnis der Sicherheitsüberprüfung einschließ-
lich sicherheitserheblicher Erkenntnisse und Er-
kenntnisse über ein Sicherheitsrisiko,

5.  Vermerke über die Einsichtnahme in die Personalakte 
und

6.  Mitteilungen der mitwirkenden Behörde nach § 20.

(2) Informationen über die persönlichen, dienstlichen 
und arbeitsrechtlichen Verhältnisse der Personen, die mit 
einer sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit befasst sind, 
sind zur Sicherheitsakte zu nehmen, soweit sie für die si-
cherheitsmäßige Beurteilung erheblich sind. Dazu zählen 
insbesondere:

1.  Zuweisung oder Nichtaufnahme, Übertragung einer 
sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit, die dazu erteilte 
Ermächtigung sowie deren Änderungen und Beendi-
gung,

2.  Umsetzung, Abordnung, Versetzung und Ausscheiden,

3.  Beginn oder Ende einer auf Dauer angelegten Ge-
meinschaft, Änderungen des Familienstandes, des Na-
mens, eines Wohnsitzes und der Staatsangehörigkeit,

4.  Anhaltspunkte für Überschuldung, insbesondere 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, Mitteilung 
über abgeschlossene Insolvenzverfahren sowie Be-
schlüsse zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und 
zur Restschuldbefreiung, 

5.  Straf- und Disziplinarsachen sowie dienst- und ar-
beitsrechtliche Maßnahmen,

6.  Nebentätigkeiten,

7.  Anhaltspunkte für eine Suchterkrankung (Alkohol-, 
Drogen-, Tablettenmissbrauch, Spielsucht) und

8.  sonstige Erkenntnisse, die für die sicherheitsmäßige 
Beurteilung erforderlich sein können.

(3) Die Sicherheitsakte ist nicht Bestandteil der Perso-
nalakte. Sie ist gesondert zu führen und darf weder der 
personalverwaltenden Stelle noch der betroffenen Person 
zugänglich gemacht werden, soweit dieses Gesetz nicht 
etwas anderes vorsieht. Im Falle des Wechsels der Dienst-
stelle oder des Dienstherrn beziehungsweise Arbeitge-
bers ist die Sicherheitsakte an den Geheimschutzbeauf-
tragten der neu zuständigen Stelle abzugeben, wenn 
auch dort eine sicherheitsempfi ndliche Tätigkeit ausge-
übt werden soll. Zum Zwecke der Prüfung nach § 3 Ab-
satz  1 Satz  3 kann der anfordernden Stelle die Sicher-
heitsakte zur Einsichtnahme übersandt werden.

(4) Die mitwirkende Behörde führt über die betroffene 
Person eine Sicherheitsüberprüfungsakte, in die aufzu-
nehmen sind:

1.  Informationen, welche die Sicherheitsüberprüfung, 
die durchgeführten Maßnahmen, die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse und das Ergebnis betreffen und 

2.  die Informationen gemäß Absatz 2.

Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Im Falle eines 
Wechsels der Dienststelle oder des Dienstherrn ist die 
Sicherheitsüberprüfungsakte auf Anforderung an die zu-
ständige mitwirkende Behörde abzugeben, wenn eine si-
cherheitsempfi ndliche Tätigkeit nicht nur vorübergehend 
ausgeübt werden soll. 

(5) Die zuständige Stelle ist verpfl ichtet, die in Absatz 2 
genannten Daten unverzüglich der mitwirkenden Be-
hörde zu übermitteln. 

(6) Die Sicherheitsakte und die Sicherheitsüberprü-
fungsakte dürfen auch in elektronischer Form geführt 
werden. Eine Abfrage personenbezogener Daten ist nur 
zulässig, wenn für die Daten die Voraussetzungen der 
Speicherung nach § 24 vorliegen. Der automatisierte Ab-
gleich personenbezogener Daten ist unzulässig. 

(7) Bei jeder Abfrage einer Sicherheitsüberprüfungsakte 
nach Absatz 6 sind für Zwecke der Datenschutzkontrolle 
der Zeitpunkt, die Angaben, die die Feststellung der ab-
gefragten Daten ermöglichen, Veränderungen und Lö-
schungen von Daten sowie Angaben zur Feststellung des 
Abfragenden zu protokollieren. Die protokollierten Da-
ten dürfen nur für Zwecke der Datenschutzkontrolle, der 
Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungs-
gemäßen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage ver-
wendet werden. Die Protokolldaten sind am Ende des 
Kalenderjahres, das dem Jahr der Protokollierung folgt, 
zu löschen.

(8) Die Verfassungsschutzbehörde darf bei der Sicher-
heitsüberprüfung der in §  4 Absatz  4 genannten Perso-
nen die Sicherheitsakte zusammen mit der Sicherheits-
überprüfungsakte in einem gemeinsamen Aktenvorgang 
unter Beachtung der für die jeweiligen Akten geltenden 
unterschiedlichen Verwendungs- und Auskunftsregelun-
gen führen.

§ 23
Aufbewahrung und Vernichtung der Unterlagen

(1) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung 
sind gesondert aufzubewahren und gegen unbefugten 
Zugriff zu schützen.

(2) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung 
sind bei der zuständigen Stelle innerhalb eines Jahres 
nach Abschluss der Sicherheitsüberprüfung zu vernich-
ten, wenn die betroffene Person keine sicherheitsemp-
fi ndliche Tätigkeit aufnimmt. Im Übrigen sind die Un-
terlagen über die Sicherheitsüberprüfung bei der zu-
ständigen Stelle fünf Jahre nach dem Ausscheiden aus 
der sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit zu vernichten. 
Eine Vernichtung unterbleibt, wenn 

1.  die betroffene Person in die weitere Aufbewahrung 
einwilligt, 

2.  ein Verwaltungsstreitverfahren oder ein Gerichtsver-
fahren anhängig ist, für das die Unterlagen über die 
Sicherheitsüberprüfung von Bedeutung sind, 
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3.  beabsichtigt ist, die betroffene Person in absehbarer 
Zeit mit einer sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit zu 
betrauen oder 

4.  Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person be-
einträchtigt würden. 

Im Fall der von Satz 3 Nummer 2 und 4 ist die Verarbei-
tung der Daten einzuschränken und die Akte entspre-
chend zu kennzeichnen. 

(3) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung bei 
der mitwirkenden Behörde sind nach den in §  26 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 genannten Fristen zu vernichten. 
Gleiches gilt bezüglich der Unterlagen zu den in § 4 Ab-
satz 4 genannten Personen. Absatz 2 Satz 3 und 4 gelten 
entsprechend.

§ 24
Verarbeiten personenbezogener Daten in Dateien

(1) Die zuständige Stelle darf zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben nach diesem Gesetz 

1.  die in § 14 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 genannten perso-
nenbezogenen Daten der betroffenen Person, ihre Ak-
tenfundstelle und die der mitwirkenden Behörde,

2.  die Bezeichnung der Beschäftigungsstelle,

3.  Verfügungen zur Bearbeitung des Vorganges sowie

4.  die Bezeichnung der beteiligten Behörden

in Dateien verarbeiten.

(2) Die mitwirkende Behörde darf zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben

1.  die in § 14 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 genannten perso-
nenbezogenen Daten der betroffenen Person und der 
mitbetroffenen Person und die Aktenfundstelle,

2.  Verfügungen zur Bearbeitung des Vorgangs und 

3.  sicherheitserhebliche Erkenntnisse und Erkenntnisse, 
die ein Sicherheitsrisiko begründen,

in Dateien verarbeiten. Die Daten nach Nummer 1 dür-
fen auch in den nach § 6 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2970), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 
(BGBl.  I S.  2274) geändert worden ist, zulässigen Ver-
bunddateien gespeichert werden.

§ 25
Übermittlung und Zweckbindung

(1) Die im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung gespei-
cherten personenbezogenen Daten dürfen von der zu-
ständigen Stelle oder mitwirkenden Behörde nur für

1.  die mit der Sicherheitsüberprüfung verfolgten Zwe-
cke,

2.  die mit anderen gesetzlich geregelten Überprüfungs-
verfahren zur Feststellung der Zuverlässigkeit ver-
folgten Zwecke,

3.  Zwecke der Verhinderung oder Verfolgung von Straf-
taten von erheblicher Bedeutung, 

4.  Zwecke der Abwehr erheblicher Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit oder

5.  Zwecke parlamentarischer Untersuchungsausschüsse

verarbeitet und übermittelt werden. Die Übermittlung 
und Verarbeitung nach Satz 1 Nummer 2 ist auf die zur 
Identifi zierung erforderlichen biografi schen Daten sowie 
auf sicherheitserhebliche Erkenntnisse zu beschränken, 
die für die Bewertung der Zuverlässigkeit für die vorge-
sehene Verwendung von Bedeutung sein können. Die 
Strafverfolgungsbehörden dürfen die ihnen nach Satz 1 
Nummer 3 übermittelten Daten für Zwecke eines Straf-
verfahrens nur verarbeiten, wenn die Strafverfolgung 
auf andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend 
oder wesentlich erschwert wäre. Die zuständige Stelle 
darf die gespeicherten personenbezogenen Daten darü-
ber hinaus für Zwecke der disziplinarrechtlichen Verfol-
gung sowie dienst- oder arbeitsrechtlicher Maßnahmen 
verarbeiten und übermitteln, wenn dies zu dem mit der 
Sicherheitsüberprüfung verfolgten Zweck erforderlich 

ist. Die mitwirkende Behörde darf die gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten darüber hinaus im Rahmen des 
erforderlichen Umfangs zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben nach § 3 Absatz 1 des Verfassungsschutzgeset-
zes Nordrhein-Westfalen weiterverarbeiten und übermit-
teln. 

(2) Die Übermittlung der nach § 24 Absatz 1 in Dateien 
gespeicherten Daten ist nur zulässig, soweit sie für die 
Erfüllung der in Absatz  1 genannten Zwecke erforder-
lich ist. Die nach § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gespei-
cherten Daten dürfen zur Erfüllung aller Zwecke des 
Verfassungsschutzes weiterverarbeitet und übermittelt 
werden.

(3) Die mitwirkende Behörde darf personenbezogene 
Daten nach den Absätzen 1 und 2 nur an öffentliche 
Stellen und politische Parteien nach Artikel  21 des 
Grundgesetzes sowie deren Stiftungen übermitteln.

(4) Die Nutzung, Weiterverarbeitung oder Übermittlung 
unterbleibt, soweit gesetzliche Verwendungsregelungen 
entgegenstehen.

(5) Die empfangende Stelle darf die übermittelten Daten 
nur für den Zweck, zu dessen Erfüllung sie ihm übermit-
telt werden und zum Zweck der Gefahrenabwehr sowie 
der Strafverfolgung gemäß Absatz  1 Satz  1 Nummer  3 
und 4, weiterverarbeiten. Eine nichtöffentliche Stelle ist 
darauf hinzuweisen.

§ 26
Berichtigung, Löschung und Verarbeitungs-
einschränkung personenbezogener Daten

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende Behörde 
haben personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn sie 
unrichtig sind. Wird die Richtigkeit personenbezogener 
Daten von der betroffenen Person bestritten, so ist dies, 
soweit sich die personenbezogenen Daten in Akten befi n-
den, dort zu vermerken, bei Dateien auf sonstige Weise 
festzuhalten. Zuständige Stelle und mitwirkende Be-
hörde unterrichten einander.

(2) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten 
sind zu löschen

1.  von der zuständigen Stelle

 a)  innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Sicher-
heitsüberprüfung, wenn die betroffene Person 
keine sicherheitsempfi ndliche Tätigkeit aufnimmt, 

 b)  nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausschei-
den der betroffenen Person aus der sicherheits-
empfi ndlichen Tätigkeit, 

2.  von der mitwirkenden Behörde

 a)  bei allen Überprüfungsarten innerhalb eines Jah-
res, wenn die betroffene Person keine sicherheits-
empfi ndliche Tätigkeit aufgenommen hat und 
keine sicherheitserheblichen Erkenntnisse angefal-
len sind

 b)  bei allen Überprüfungsarten nach Ablauf von fünf 
Jahren, wenn die betroffene Person keine sicher-
heitsempfi ndliche Tätigkeit aufgenommen hat und 
sicherheitserhebliche Erkenntnisse angefallen 
sind, ohne dass ein Sicherheitsrisiko vorliegt

 c)  bei allen Überprüfungsarten nach Ablauf von zehn 
Jahren, wenn die betroffene Person keine sicher-
heitsempfi ndliche Tätigkeit aufgenommen hat und 
sicherheitserhebliche Erkenntnisse gemäß § 7 Ab-
satz 1 angefallen sind, 

 d)  bei einfachen Sicherheitsüberprüfungen gemäß 
§ 10 nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Aus-
scheiden der betroffenen Person aus der sicher-
heitsempfi ndlichen Tätigkeit und

 e)  bei den übrigen Überprüfungsarten nach Ablauf 
von 15 Jahren nach dem Ausscheiden aus der si-
cherheitsempfi ndlichen Tätigkeit.

Im Übrigen sind in Dateien gespeicherte personenbezo-
gene Daten zu löschen, wenn ihre Speicherung unzuläs-
sig ist.

(3) Die Löschung nach Absatz  2 Satz  1 unterbleibt, 
wenn
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1.  die betroffene Person in die weitere Speicherung ein-
willigt, 

2.  ein Verwaltungsstreitverfahren oder ein Gerichtsver-
fahren anhängig ist, für das die gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten von Bedeutung sind,

3.  beabsichtigt ist, die betroffene Person in absehbarer 
Zeit mit einer sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit zu 
betrauen oder

4.  Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person be-
einträchtigt würden. 

Im Fall des Satz 1 Nummer 2 und 4 ist die Verarbeitung 
der Daten einzuschränken. Sie dürfen nur noch mit Ein-
willigung der betroffenen Person weiterverarbeitet wer-
den.

§ 27
Auskunft, Akteneinsicht

(1) Auf schriftlichen oder elektronischen Antrag ist von 
der zuständigen Stelle oder mitwirkenden Behörde un-
entgeltlich Auskunft zu erteilen, welche Daten über die 
anfragende Person im Rahmen der Sicherheitsüberprü-
fung gespeichert wurden. 

(2) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die von der 
zuständigen Stelle an die mitwirkende Behörde oder auf 
von dieser an die zuständige Stelle übermittelte perso-
nenbezogene Daten, ist sie nur mit Zustimmung der mit-
wirkenden Behörde zulässig. Die Zustimmung nach 
Satz 1 ist zu erteilen, soweit kein Ausschlussgrund nach 
Absatz 4 vorliegt.

(3) Die Auskunftsverpfl ichtung erstreckt sich nicht auf 
die Herkunft der Daten und die Empfänger von Über-
mittlungen. 

(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt außer in den Fäl-
len des Absatz 2 soweit

1.  die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in 
der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden 
Aufgaben gefährden würde,

2.  die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden 
oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde oder

3.  die Daten oder die Tatsache der Speicherung nach ei-
ner Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbe-
sondere wegen der überwiegenden berechtigten Inter-
essen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen

und deswegen das Interesse der anfragenden Person an 
der Auskunftserteilung zurücktreten muss.

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner 
Begründung, soweit durch die Mitteilung der tatsächli-
chen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung 
gestützt wird, der mit der Auskunftsverweigerung ver-
folgte Zweck gefährdet würde. Die Gründe der Aus-
kunftsverweigerung sind aktenkundig zu machen. Wird 
die Auskunftserteilung abgelehnt, ist die anfragende 
Person auf die Rechtsgrundlage für das Fehlen der Be-
gründung und darauf hinzuweisen, dass sie sich an die 
Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit wenden kann.

(6) Wird der anfragenden Person keine Auskunft erteilt, 
so ist sie auf ihr Verlangen der oder dem Landesbeauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu er-
teilen, soweit nicht die jeweils zuständige oberste Lan-
desbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. 
Personenbezogene Daten einer Person, der Vertraulich-
keit zugesichert worden ist, müssen auch der oder dem 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit gegenüber nicht offenbart werden. Die Mittei-
lung der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit an die anfragende Person darf 
keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der spei-
chernden Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weiter-
gehenden Auskunft zustimmt.

(7) Die zuständige Stelle gewährt der anfragenden Per-
son Einsicht in die Sicherheitsakte, soweit eine Auskunft 
für die Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen nicht 

ausreicht und sie hierfür auf die Einsichtnahme ange-
wiesen ist. Auf die Akteneinsicht fi nden die Vorschriften 
der Absätze 1 bis 6 entsprechend Anwendung. Die Be-
stimmungen zum Schutz von Verschlusssachen gemäß § 6 
Absatz 5 sind zu beachten.

(8) Für die Auskunftserteilung und die Zustimmung 
nach Absatz 2 durch die mitwirkende Behörde gilt § 14 
des Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen.

Fünfter Abschnitt
Sonderregelungen für den personellen Geheim- und 

 Sabotageschutz bei nichtöffentlichen Stellen

§ 28
Anwendungsbereich

Die folgenden Sonderregelungen gelten bei Sicherheits-
überprüfungen von betroffenen Personen,

1.  die von der zuständigen Stelle zu einer sicherheits-
empfi ndlichen Tätigkeit nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 in einer nichtöffentlichen Stelle ermächtigt 
werden sollen oder

2.  die von einer nichtöffentlichen Stelle mit einer sicher-
heitsempfi ndlichen Tätigkeit nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 3 bis 5 in einer öffentlichen Stelle betraut werden 
sollen.

§ 29
Zuständigkeit

(1) Die Aufgaben der zuständigen Stelle werden für 
nichtöffentliche Stellen für den Geheim- und Sabotage-
schutzschutz vom für die Wirtschaft zuständigen Minis-
terium wahrgenommen, wenn nicht gesetzlich etwas an-
deres bestimmt ist. 

(2) Die Aufgaben der nichtöffentlichen Stelle nach die-
sem Gesetz übernimmt eine Sicherheitsbevollmächtigte 
oder ein Sicherheitsbevollmächtigter.

(3) Für die Sicherheitsbevollmächtigte oder den Sicher-
heitsbevollmächtigten ist eine zur Vertretung berechtigte 
Person zu bestellen. 

(4) § 4 Absatz 2 gilt für die nichtöffentliche Stelle ent-
sprechend. Die zuständige Stelle kann Ausnahmen von 
§  4 Absatz  2 zulassen, wenn die nichtöffentliche Stelle 
sich verpfl ichtet, Informationen, die ihr im Rahmen der 
Sicherheitsüberprüfung bekannt werden, nur für solche 
Zwecke zu gebrauchen, die mit der Sicherheitsüberprü-
fung verfolgt werden.

§ 30
Sicherheitserklärung

Abweichend von § 14 Absatz 6 leitet die betroffene Per-
son ihre Sicherheitserklärung der nichtöffentlichen 
Stelle zu, in der sie beschäftigt ist oder beschäftigt wer-
den soll. Die Zustimmung der mitbetroffenen Person ist 
beizufügen. Die nichtöffentliche Stelle prüft die Vollstän-
digkeit und Richtigkeit der Angaben und darf, soweit 
dies erforderlich ist, die Personalunterlagen beiziehen. 
Sie gibt die Sicherheitserklärung an die zuständige 
Stelle weiter und teilt dieser vorhandene sicherheitser-
hebliche Erkenntnisse mit.

§ 31
Abschluss der Sicherheitsüberprüfung, Weitergabe 

 sicherheitserheblicher Erkenntnisse

Die zuständige Stelle unterrichtet die nichtöffentliche 
Stelle nur darüber, dass die betroffene Person 

1.  zur sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit nach §  2 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 3 ermächtigt oder nicht ermäch-
tigt wird oder 

2.  mit einer sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit nach § 2 
Absatz 1 Nummer 4 und 5 betraut oder nicht betraut 
werden darf. 

Erkenntnisse, die die Ablehnung oder Aufhebung der Er-
mächtigung zur sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit oder 
der Betrauung mit einer sicherheitsempfi ndlichen Tätigkeit 
betreffen, dürfen nicht mitgeteilt werden. Übermittlungen 
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nach §  17 Absatz  2 Satz  3 des Verfassungsschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen bleiben unberührt. Sofern es zu dem 
mit der Überprüfung verfolgten Zweck zwingend erforder-
lich ist, können abweichend von Satz 2 sicherheitserhebli-
che Erkenntnisse an die nichtöffentliche Stelle übermittelt 
werden und dürfen von ihr ausschließlich zu diesem Zweck 
genutzt werden. Die nichtöffentliche Stelle hat die zustän-
dige Stelle unverzüglich zu unterrichten, wenn sicherheits-
erhebliche Erkenntnisse über die betroffene Person oder 
die mitbetroffene Person bekannt werden.

§ 32
Aktualisierung und Wiederholungsüberprüfung

(1) Die nichtöffentliche Stelle leitet der betroffenen Per-
son, die eine sicherheitsempfi ndliche Tätigkeit ausübt, 
die Sicherheitserklärung in der Regel nach fünf Jahren 
erneut zu. 

(2) Die betroffene Person hat die in der Sicherheitser-
klärung angegebenen Daten im Falle eingetretener Ver-
änderungen zu aktualisieren. Die nichtöffentliche Stelle 
prüft die Vollständigkeit und Richtigkeit der Aktualisie-
rungen und darf, sofern dies erforderlich ist, die Perso-
nalunterlagen beiziehen. Die zuständige Stelle beauf-
tragt die mitwirkende Behörde, die Maßnahmen nach 
§ 15 Absatz 2 im erforderlichen Umfang für die betrof-
fene Person und für die mitbetroffene Person erneut 
durchzuführen und zu bewerten.

(3) Unabhängig von der Aktualisierung und der Wieder-
holungsüberprüfung hat die betroffene Person der nicht-
öffentlichen Stelle von sich aus Änderungen im Famili-
enstand, Namen, Wohnsitz und Staatsangehörigkeit mit-
zuteilen.

§ 33
Übermittlung von Informationen über persönliche 

und arbeitsrechtliche Verhältnisse

(1) Die nichtöffentliche Stelle hat der zuständigen Stelle 
unverzüglich mitzuteilen:

1.  das Ausscheiden aus oder die Nichtaufnahme der si-
cherheitsempfi ndlichen Tätigkeit,

2.  Änderungen des Namens, des Familienstandes, eines 
Wohnsitzes oder der Staatsangehörigkeit,

3.  Beginn oder Ende einer auf Dauer angelegten Ge-
meinschaft und

4.  auf Anfrage der zuständigen Stelle weitere bei der 
nichtöffentlichen Stelle vorhandene Informationen 
zur Aufklärung sicherheitserheblicher Erkenntnisse.

(2) § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4, § 16 Absatz 5 Satz 1 und 
§ 19 gelten mit der Maßgabe, dass an die Stelle der zu-
ständigen Stelle die nichtöffentliche Stelle tritt.

§ 34
Sicherheitsakte der nichtöffentlichen Stelle

Für die Sicherheitsakte der nichtöffentlichen Stelle gel-
ten die Vorschriften dieses Gesetzes über die Sicherheits-
akte entsprechend mit der Maßgabe, dass die Sicher-
heitsakte der nichtöffentlichen Stelle bei einem Wechsel 
des Arbeitgebers nicht abgegeben wird.

§ 35
Datenverarbeitung in Dateien nichtöffentlicher Stellen

Die nichtöffentliche Stelle darf die nach diesem Gesetz 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen personenbe-
zogenen Daten der betroffenen Person in automatisierten 
Dateien verarbeiten. Die für die zuständige Stelle gel-
tenden Vorschriften zur Berichtigung, Löschung und Ver-
arbeitungseinschränkung fi nden Anwendung.

Sechster Abschnitt
Reisebeschränkungen und Schlussvorschriften

§ 36
Anzeigepfl icht und Reisebeschränkungen

(1) Personen, die eine sicherheitsempfi ndliche Tätigkeit 
ausüben, die eine Sicherheitsüberprüfung nach §§  11 

und 12 erfordert, können verpfl ichtet werden, Dienst- 
und Privatreisen in und durch Staaten, für die besondere 
Sicherheitsregelungen gelten, der zuständigen Stelle un-
mittelbar oder dieser über die nichtöffentliche Stelle 
rechtzeitig vorher anzuzeigen. Die Verpfl ichtung kann 
auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus der sicher-
heitsempfi ndlichen Tätigkeit angeordnet werden.

(2) Die Reise kann von der zuständigen Stelle untersagt 
werden, wenn Anhaltspunkte zur Person oder eine be-
sonders sicherheitsempfi ndliche Tätigkeit vorliegen, die 
eine erhebliche Gefährdung durch ausländische Nach-
richtendienste erwarten lassen.

(3) Ergeben sich bei einer Reise in und durch Staaten, 
für die besondere Sicherheitsregelungen gelten, Anhalts-
punkte, die auf einen Anbahnungs- und Werbungsver-
such ausländischer Nachrichtendienste hindeuten kön-
nen, so ist die zuständige Stelle durch den Betroffenen 
nach Abschluss der Reise unverzüglich zu unterrichten.

§ 37
Allgemeine Verwaltungsvorschriften

(1) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Aus-
führung dieses Gesetzes erlässt das für Inneres zustän-
dige Ministerium, soweit in Absatz 2 nicht etwas anderes 
bestimmt ist.

(2) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Aus-
führung dieses Gesetzes im nichtöffentlichen Bereich er-
lässt das für die Wirtschaft zuständige Ministerium.

§ 38
Anwendung bundesrechtlicher Vorschriften bei 

der Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen

(1) Bei der Erfüllung der Aufgaben dieses Gesetzes 
durch öffentliche Stellen fi ndet das Datenschutzgesetz 
Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244, 
ber. S. 278 und S. 404) keine Anwendung. 

(2) Die §§ 2, 3, 5 Absatz 1 bis 3 und 5, §§ 6, 7, 42, 46, 51 
Absatz 1 und 3, §§ 52, 53, 54 Absatz 1 und 2 sowie §§ 62, 
64 bis 66 und 83 des Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. 
Juni 2017 (BGBl. I S. 2097) das zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl.  I S. 1858) geän-
dert worden ist, sind entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht in diesem Gesetz abweichende Regelungen enthal-
ten sind. Wird in den genannten Vorschriften auf europa-
rechtliche Regelungen Bezug genommen, führt dies nicht 
zu einer Anwendbarkeit der europarechtlichen Regelun-
gen.

§ 39
Anwendung bundesrechtlicher Vorschriften bei der 
Datenverarbeitung durch nichtöffentliche Stellen

(1) Bei der Erfüllung der Aufgaben dieses Gesetzes 
durch nichtöffentliche Stellen fi nden § 1 Absatz 8, §§ 16 
bis 21 sowie §  85 des Bundesdatenschutzgesetzes keine 
Anwendung.

(2) Die §§  42, 46, 51 Absatz  1 und 3, §§  52, 53, 54 Ab-
satz 1 und 2 und §§ 62, 64 bis 66 und 83 des Bundesda-
tenschutzgesetzes sind entsprechend anzuwenden, soweit 
nicht in diesem Gesetz abweichende Regelungen enthal-
ten sind.

§ 40
Unabhängige Datenschutzkontrolle

(1) Jedermann kann sich an die Landesbeauftragte oder 
den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit (die oder der Landesbeauftragte) wenden, 
wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten nach diesem Gesetz durch öffent-
liche oder nichtöffentliche Stellen in seinen Rechten ver-
letzt worden zu sein. 

(2) Die oder der Landesbeauftragte kontrolliert bei den 
öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen die Einhal-
tung der Vorschriften über den Datenschutz. Sie oder er 
berät die öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen in 
Belangen des Datenschutzes. Soweit die Einhaltung von 
Vorschriften der Kontrolle durch die G 10-Kommission 
unterliegt, unterliegt sie nicht der Kontrolle durch die 
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Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten, es sei 
denn, die G 10-Kommission ersucht die Landesbeauf-
tragte oder den Landesbeauftragten, die Einhaltung der 
Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vor-
gängen oder in bestimmten Bereichen zu kontrollieren 
und ausschließlich ihr darüber zu berichten.

(3) Die öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen sind 
verpfl ichtet, die Landesbeauftragte oder den Landesbe-
auftragten und ihre oder seine schriftlich besonders be-
auftragten Personen bei der Aufgabenerfüllung zu unter-
stützen. Den in Satz 1 genannten Personen ist dabei ins-
besondere 

1.  Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Un-
terlagen, insbesondere in die gespeicherten Daten und 
in die Datenverarbeitungsprogramme, zu gewähren, 
die im Zusammenhang mit der Kontrolle nach Ab-
satz 2 stehen, sowie

2.  jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. 

Dies gilt nicht, soweit die zuständige oberste Landesbe-
hörde oder die oberste Aufsichtsbehörde im Einzelfall 
feststellt, dass die Auskunft oder Einsicht die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gefährden würde. 

(4) Stellt die oder der Landesbeauftragte bei Datenver-
arbeitungen der öffentlichen oder nichtöffentlichen Stel-
len Verstöße gegen die Vorschriften über den Datenschutz 
fest, beanstandet sie oder er dies gegenüber der obersten 
Landesbehörde oder der obersten Aufsichtsbehörde und 
fordert diese zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr 
oder ihm zu bestimmenden Frist auf. Die oder der Lan-
desbeauftragte kann von einer Beanstandung absehen 
oder auf eine Stellungnahme verzichten, insbesondere 
wenn es sich um unerhebliche oder zwischenzeitlich be-
seitigte Mängel handelt. Die Stellungnahme soll eine 
Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der 
Beanstandung der oder des Landesbeauftragten getrof-
fen worden sind. Die oder der Landesbeauftragte kann 
den Verantwortlichen davor warnen, dass beabsichtigte 
Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen in diesem 
Gesetz enthaltene und andere auf die jeweilige Daten-
verarbeitung anzuwendende Vorschriften über den Da-
tenschutz verstoßen.

§ 41

Verfahrensverzeichnis

(1) Beim Einsatz eines Verfahrens zur automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten führt die öffent-
liche Stelle ein für die behördliche Datenschutzbeauf-
tragte oder den behördlichen Datenschutzbeauftragten 
bestimmtes Verzeichnis.

(2) Das Verzeichnis enthält die folgenden Angaben:

1.  den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortli-
chen und gegebenenfalls des gemeinsamen mit ihm 
Verantwortlichen sowie den Namen und die Kon-
taktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten,

2.  die Zwecke der Verarbeitung,

3.  Angaben über den Kreis der betroffenen Personen,

4.  Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

5.  eine Beschreibung der Art regelmäßig zu übermit-
telnder Daten, deren Empfänger sowie die Art und 
Herkunft regelmäßig empfangener Daten,

6.  die zugriffsberechtigten Personen oder Personen-
gruppen,

7.  gegebenenfalls die Verwendung von Profi ling,

8.  gegebenenfalls die beabsichtigten Übermittlungen 
personenbezogener Daten an Stellen in einem Dritt-
staat oder an eine internationale Organisation,

9.  die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder die 
Überprüfung der Erforderlichkeit der Speicherung 
der personenbezogenen Daten und

10.  eine allgemeine Beschreibung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gemäß § 64 des Bun-
desdatenschutzgesetzes.

§ 42
Übergangsregelung

Bei Sicherheitsüberprüfungsverfahren von betroffenen 
Personen, die vor dem 1. Januar 2011 mit einer sicher-
heitsempfi ndlichen Tätigkeit betraut wurden und für die 
in den vergangenen zehn Jahren vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes keine Wiederholungsüberprüfung durchgeführt 
wurde, gilt §  21 Absatz  2 Satz  1 mit der Maßgabe bis 
zum 31. Dezember 2022, dass die Wiederholungsüberprü-
fung an die Stelle der nächsten regulären Aktualisierung 
tritt.

§ 43
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Sicherheitsüberprüfungsge-
setz Nordrhein-Westfalen vom 7. März 1995 (GV. NRW. 
S. 210) das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. 
Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, außer 
Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Februar 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Finanzen

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration sowie

Für den Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie sowie

Für die Ministerin für Schule und Bildung

Ina S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Die Ministerin für Verkehr

Ina  B r a n d e s

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Zugleich für die Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft sowie

Für den Minister für Bundes- und Europa-
angelegenheiten sowie Internationales

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2022 S. 233
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201

Gesetz 
zur Änderung von Vorschriften zur 
kommunalen Investitionsförderung 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung von Vorschriften zur kommunalen 

 Investitionsförderung

Vom 23. Februar 2022

Artikel 1
Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunal-
investitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-
förderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen vom 1. Okto-
ber 2015 (GV. NRW. S. 672), das zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 1 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „2b des Ge-
setzes vom 15. April 2020 (BGBl. I S. 811)“ durch die 
Wörter „3 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147)“ ersetzt.

2.  In § 2 Satz 1 werden die Wörter „3 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2053)“ durch die Wörter 
„21 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl.  I 
S. 3932)“ ersetzt.

3.  In §  17 wird die Angabe „2025“ durch die Angabe 
„2040“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung des Investitionsförderungsgesetzes NRW

In §  14 Satz  2 des Investitionsförderungsgesetzes NRW 
vom 2. April 2009 (GV. NRW. S. 187), das durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geän-
dert worden ist, wird die Angabe „2022“ durch die An-
gabe „2030“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Februar 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Für den Minister der Finanzen

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration sowie

Für die Ministerin für Schule und Bildung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2022 S. 245

212

Zweites Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 

Transplantationsgesetzes 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Zweites Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 

Transplantationsgesetzes

Vom 23. Februar 2022

Artikel 1
Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Transplanta-

tionsgesetzes

Das Gesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes 
vom 9. November 1999 (GV.  NRW. S.  599), das zuletzt 
durch Artikel  1 des Gesetzes vom 2. Februar 2016 
(GV. NRW. S. 78) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

 „Inhaltsübersicht

 § 1  Zuständige Stellen

 § 2  Landeskommission

 § 3  Verfahren

 § 4  Transplantationsbeauftragte

 § 5  Informations- und Auskunftspfl ichten

 § 6  Inkrafttreten“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz  1 und wie folgt geän-
dert:

  aa)  Das Wort „Organspende“ wird durch die Wör-
ter „Organ- und Gewebespende“ ersetzt.

  bb)  Das Wort „Organentnahme“ wird durch die 
Wörter „Organ- und Gewebeentnahme bei to-
ten Spendern“ ersetzt.

  cc)  Das Wort „Organübertragung“ wird durch die 
Wörter „Organ- und Gewebeübertragung“ er-
setzt.

  dd)  Die Wörter „, das zuletzt durch Artikel 5d des 
Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl.  I S.  2423) 
geändert worden ist,“ werden durch die Wörter 
„in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Die örtlich zuständige Bezirksregierung ist 
zuständige Stelle im Sinne des Transplantations-
gesetzes. Sie ist insbesondere zuständig für

  1.  die Benennung der Entnahmekrankenhäuser 
gegenüber der Koordinierungsstelle und deren 
schriftliche Unterrichtung über die Benen-
nung nach § 9a Absatz 1 Satz 2 des Transplan-
tationsgesetzes,

  2.  die Zulassung von Transplantationszentren 
nach § 10 des Transplantationsgesetzes,

  3.  die Annahme, Verarbeitung und Speicherung 
der Daten und der Ergebnisse der Auswertung 
durch die Koordinierungsstelle nach § 11 Ab-
satz  1b Satz  1 des Transplantationsgesetzes 
und die Übermittlung an das für Gesundheit 
zuständige Ministerium auf Anfrage,

  4.  die Entscheidung über die Nichtbestellung 
oder die gemeinsame Bestellung der Trans-
plantationsbeauftragten nach §  4 Absatz  5 
Satz 6,

  5.  die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ge-
mäß § 20 des Transplantationsgesetzes und

  6.  die Führung eines Verzeichnisses über die nach 
§ 4 Absatz 1 bestellten Transplantationsbeauf-
tragten in Nordrhein-Westfalen, deren Qualifi -
kationen und Fortbildungen auf der Grund-
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lage der Auskünfte der Entnahmekrankenhäu-
ser gemäß § 5 Absatz 1.“

3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach der Angabe „(GV. 
NRW. S. 590)“ die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung“ eingefügt.

 b)  In Absatz 6 werden nach den Wörtern „des Justiz-
vergütungs- und -entschädigungsgesetzes“ die 
Wörter „vom 5. Mai 2004 (BGBl.  I S.  718, 776) in 
der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

 4.  § 3 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt.

   „(4) Die Aufbewahrung der Verfahrensakten bei 
der Ärztekammer Nordrhein erfolgt entsprechend 
den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Löschungs-
fristen in § 15 des Transplantationsgesetzes.

   (5) Die Ärztekammer Nordrhein erhebt vom an-
tragstellenden Transplantationszentrum für die 
Tätigkeit der Kommission unabhängig von der tat-
sächlichen Durchführung der Transplantation eine 
Gebühr gemäß ihrer Gebührenordnung.“

5.  Die §§ 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

 „§ 4
 Transplantationsbeauftragte

  (1) Entnahmekrankenhäuser gemäß § 9a Absatz 1 des 
Transplantationsgesetzes bestellen entsprechend den 
Vorgaben des § 9b Absatz 1 Satz 1 des Transplantati-
onsgesetzes mindestens eine Fachärztin oder einen 
Facharzt mit mindestens zwölf Monaten Erfahrung in 
der Intensivmedizin zur oder zum leitenden Trans-
plantationsbeauftragten. Zur Unterstützung der oder 
des leitenden Transplantationsbeauftragten können 
weitere Ärztinnen und Ärzte mit Intensiverfahrung 
oder Pfl egefachkräfte mit nach der Berufszulassung 
erworbener intensivmedizinischer Erfahrung bestellt 
werden. In diesen Fällen ist die oder der leitende ärzt-
liche Transplantationsbeauftragte hauptverantwort-
lich mit Weisungsbefugnissen. Die Vertretung der oder 
des hauptverantwortlichen ärztlichen Transplantati-
onsbeauftragten muss durch eine Ärztin oder einen 
Arzt erfolgen.

  (2) Zur Sicherstellung ihrer Qualifi kation sind die 
Transplantationsbeauftragten verpfl ichtet, an einer 
Schulung entsprechend den Inhalten des Curriculums 
„Transplantationsbeauftragter Arzt“ der Bundesärz-
tekammer teilzunehmen. Sofern diese bei Bestellung 
noch nicht absolviert worden ist, muss sie innerhalb 
von zwölf Monaten nach der Bestellung begonnen 
werden. Bei der Schulung sind berufsbezogene As-
pekte der Transplantationsbeauftragten zu berück-
sichtigen. Alle drei Jahre nach der erstmals absolvier-
ten Schulung sind die zur Ausübung der Funktion be-
nötigten Kenntnisse durch Teilnahme an einer 
achtstündigen Fortbildung zum Thema Organspende 
zu vertiefen.

  (3) Die Entnahmekrankenhäuser haben sicherzustel-
len, dass die Transplantationsbeauftragten ihre Fort-
bildungsverpfl ichtung nach Absatz  2 im gesetzlich 
vorgegebenen Umfang und Zeitraum erfüllen können.

  (4) Mehrere Entnahmekrankenhäuser können durch 
eine Kooperationsvereinbarung eine gemeinsame 
Transplantationsbeauftragte oder einen gemeinsamen 
Transplantationsbeauftragten bestellen. Die Bestel-
lung ist nur zulässig, wenn gewährleistet ist, dass der 
oder die Transplantationsbeauftragte ihre oder seine 
Aufgaben nach § 9b Absatz 2 des Transplantationsge-
setzes in jedem der beteiligten Entnahmekrankenhäu-
ser wahrnehmen kann. Dies ist in der Regel nicht der 
Fall, wenn die Entnahmekrankenhäuser mehr als 30 
Autominuten voneinander entfernt sind. In begründe-
ten Ausnahmefällen kann von der Bestellung einer 
oder eines Transplantationsbeauftragten abgesehen 
werden, wenn trotz vorhandener Intensivbehand-
lungsbetten dauerhaft nicht mit dem Auftreten poten-
zieller Organspenderinnen und Organspender in dem 
Entnahmekrankenhaus zu rechnen ist. Hierzu ist ein 
Nachweis auf Basis der Daten und Auswertungen 
nach § 11 Absatz 1b des Transplantationsgesetzes vom 
Entnahmekrankenhaus zu führen. Die gemeinsame 

Bestellung nach Satz 1 oder die Nichtbestellung nach 
Satz 4 bedarf der Genehmigung der nach § 1 Absatz 2 
Satz  2 Nummer  4 zuständigen Stelle. Die Genehmi-
gung ist zu widerrufen, wenn die die Ausnahmen be-
gründenden tatsächlichen Voraussetzungen nach 
Satz 1 und 2 nicht mehr vorliegen.

 § 5
 Informations- und Auskunftspfl ichten

  (1) Die Entnahmekrankenhäuser sind verpfl ichtet, der 
nach §  1 Absatz  2 Satz  2 Nummer  6 zuständigen 
Stelle den Namen und die Qualifi kation der nach § 4 
Absatz  1 bestellten Transplantationsbeauftragten so-
wie deren Teilnahme an den nach § 4 Absatz 2 erfor-
derlichen Schulungen und Fortbildungen in Textform 
mitzuteilen. Die Mitteilung erfolgt erstmals zum 1. Ja-
nuar 2023 und ist ab dem Folgejahr jährlich zum 15. 
März zu aktualisieren.

  (2) Auf Verlangen hat der Krankenhausträger dem für 
Gesundheit zuständigen Ministerium oder dessen Be-
auftragten Auskunft zu erteilen über durchgeführte 
Maßnahmen zur Erfüllung der gesetzlichen Verpfl ich-
tungen nach § 9b Absatz 1 und 2 und § 11 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 4 des Transplantationsgesetzes.

  (3) Entnahmekrankenhäuser und Transplantations-
zentren sind der nach § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 
zuständigen Behörde zur Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach § 20 des Transplanta-
tionsgesetzes auskunftspfl ichtig.

  (4) Die zuständige Stelle nach §  1 Absatz  2 und das 
für Gesundheit zuständige Ministerium dürfen die 
aufgrund von § 11 Absatz 1b des Transplantationsge-
setzes und § 5 Absatz 1 erhaltenen Daten zur Erfül-
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben verarbeiten.“

6.  § 6 wird aufgehoben. 

7.  § 7 wird § 6.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 23. Februar 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister des Innern
Zugleich für den Minister der Finanzen

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Für die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2022 S. 245
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